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Grußwort von Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner
zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Ukraine-Krieg, Nahost-Krieg, Klima-
wandel, Flüchtlingsunterbringung,
Terrorismus, Finanzkrise, Woh-
nungsnot, Wirtschaftsflaute, Kon-
junkturschwäche, Lehrkräfteman-
gel, Pflegenotstand, marode In-
frastruktur. Das sind nur einige
der Themen, die uns täglich errei-
chen und unser Leben betreffen.
Hinzu tritt das Meistern des All-
tags. Schier unüberwindlich schei-
nen die Herausforderungen für je-
den Einzelnen. Dabei besteht die
Gefahr einer Überforderung, ein-
hergehend mit einem Ausblenden
und Rückzug ins Private, in die
gefällige Social-Media Resonanz
und eine Annäherung an popu-
listische Forderungen.
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Amtliche Bekanntmachung
zur Widmung einer Straße in Odendorf
Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 05.12.2023
beschlossen, die nachfolgenden Verkehrsflächen im südlichen Bereich
des Bebauungsplanes Odendorf Od 17 „Bahnhofsumfeld Odendorf“
als Gemeindestraßen für den öffentlichen Verkehr gemäß § 6 des
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) vom 23.09.1995, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) wie folgt zu widmen:
1) Uneingeschränkte Widmung

• ‚Bahnhofstraße‘, Gemarkung Odendorf, Flur 17, Flurstück 117
• ‚Bahnhofstraße‘, Gemarkung Odendorf, Flur 17, Flurstück 114

(teilw.)

2) Widmung mit Beschränkung der Nutzung auf den ruhenden Ver-
kehr (Parkplatz)

‚Bahnhofstraße‘ Gemarkung Odendorf, Flur 17, Flurstück 114
(teilw.)

3) Widmung mit Beschränkung der Nutzung auf den Fuß- und Radver-
kehr

‚Bahnhofstraße‘ Gemarkung Odendorf, Flur 17, Flurstück 114
(teilw.)

4) Widmung mit Beschränkung der Nutzung auf den Anliegerverkehr
- für beide Straßenabschnitte gilt jeweils:
• ‚Bahnhofstraße‘, Gemarkung Odendorf, Flur 17,

Flurstück 130 (teilw.)
• ‚Bahnhofstraße‘, Gemarkung Odendorf, Flur 17, Flurstück 58

(teilw.)

Der nachfolgende Kartenausschnitt ist Bestandteil dieser Widmungs-
verfügung. Die zu widmenden Verkehrsflächen sind durch Schraffur
sowie farblich markiert.
Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:
Diese Widmungsverfügung wird gemäß Straßen- und Wegegesetz NRW
vom 23.09.1995, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom
01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) zum Zeitpunkt dieser öffentlichen Be-
kanntmachung wirksam. Es besteht die Möglichkeit, sich beim Fach-
gebiet Gemeindeentwicklung, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal,
Telefonnummer 02255 309 650, E-Mail Hanna.Welke@Swisttal.de über
das Widmungsverfahren zu informieren. Die Klagefrist bleibt hiervon
unberührt.
Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, in Köln, eingelegt werden.

Swisttal, den 07. Dezember 2023

gez.
(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung der Satzung vom 14.12.2023
zur Änderung der Satzung über die Erhebung
von Beiträgen, Gebühren und Kostenersatz des
Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal
vom 27.09.2012:
Auf Grund

• der §§ 7 bis 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022
(GV NRW S. 490)

• des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
(GkG) vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490)

• der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV NRW S. 233)

hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 14.12.2023 folgende
Änderungssatzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kosten-
ersatz des ersatz des ersatz des ersatz des ersatz des WWWWWasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vomasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal vom
27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:27.09.2012 wird wie folgt geändert:

1.1.1.1.1. Die  Die  Die  Die  Die Absätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende FAbsätze 2 und 3 des § 15 erhalten folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:

(2) Der Aufwand gemäß Abs. 1 Satz 1 für die Herstellung wird nach
Einheitssätzen ermittelt, denen die dem Verband üblicherweise
entstehenden durchschnittlichen Aufwendungen und Kosten für
Anschlüsse der gleichen Art zu Grunde gelegt werden.
Der Aufwand für Hausanschlüsse mit einem Nenndurchmesser ab
DN 50 mm wird nach dem tatsächlich entstehenden Aufwand
ermittelt.
Die Kosten für die vom Grundstückseigentümer/von der Grund-
stückseigentümerin veranlasste Veränderung sowie für Maßnah-
men nach Abs. 1 Satz 2 werden nach dem tatsächlich entstehenden
Aufwand ermittelt.

(3) Der Einheitssatz im Sinne von Abs. 2, Satz 1 beträgt für Hausan-
schlüsse mit einer Anschlusslänge bis maximal 13,00 m (üblicher
Hausanschluss): 3.300 € netto. Für längere Hausanschlüsse be-
trägt der Einheitssatz je darüberhinausgehendem weiterem lfdm.
Anschlussleitung zusätzlich: 240,00 € netto.
Bei Eigenleistung Tiefbau auf dem Privatgrund-stück und einer
bauseits hergestellten Mehrsparten-hauseinführung reduziert sich
der Gesamtpreis pauschal um 600,00 € netto.

2.2.2.2.2. Die  Die  Die  Die  Die Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3,Absätze 3, 4 und 5 4 und 5 4 und 5 4 und 5 4 und 5 des §  des §  des §  des §  des § 88888 erhalten folgende F erhalten folgende F erhalten folgende F erhalten folgende F erhalten folgende Fassung:assung:assung:assung:assung:

(3) Die Grundgebühr errechnet sich nach der Anschlussweite des Wasser-
zählers. Sie beträgt monatlich bei einer Anschlussweite von:

€ (netto)
Q3:4 m³/h 9,95
Q3:10 m³/h 14,76
Q3:16 m³/h 24,48
Q3:25 m³/h 32,53
Q3:63 m³/h 101,18
Q3:100 m³/h 166,36
Q3:25 m³/h (Verbundzähler) 57,80
Q3:63 m³/h (Verbundzähler) 108,12
Q3:100 m³/h (Verbundzähler) 172,34
Q3:160 m³/h (Verbundzähler) 267,48

Die Grundgebühr wird tageweise berechnet. Wird die Wasserbe-
reitstellung wegen Wassermangel, Störung im Betrieb, betriebs-
notwendige Arbeiten oder aus anderen Gründen länger als einen
Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung keine
Grundgebühr erhoben.

(4) Die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser beträgt 1,35 €/m³ (netto).
(5) Die Verbrauchsgebühr für Betriebswasser beträgt:

a) aus Talsperren 0,70 €/m³ (netto)
b) aus Brunnen 0,60 €/m³ (netto)

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.02.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:

Vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversamm-
lung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Wasserversor-
gungsverband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 14.12.2023

gez. Petra Kalkbrenner
Vorsitzende der Verbandsversammlung
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Satzung
BeitrBeitrBeitrBeitrBeitrags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur ags- und Gebührensatzung zur AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzungasserbeseitigungssatzung

der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023

Aufgrund

- der §§ 7,8,9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der jeweils
geltenden Fassung,
- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. S.
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. April 2023 (GV. NRW. S.
233), in der jeweils geltenden Fassung,
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbands-
rechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV.
NRW. S. 1470), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016,
S. 559), in der jeweils geltenden Fassung,

hat der Rat der Gemeinde Swisttal in seiner Sitzung vom 05.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

1.1.1.1.1.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der Finanzierung der AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigung

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen Finanzierung der gemeindlichen AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasseranlageanlageanlageanlageanlage

(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die
Gemeinde Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.

(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbeseitigungssatzung der
Gemeinde Swisttal vom 14.12.2017 stellt die Gemeinde zum
Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck
der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen
Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderli-
chen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeind-
liche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand
an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsge-
mäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z. B. das Kanal-
netz, Kläranlagen, Regenwasser- Versickerungsanlagen, Trans-
portfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Inhalts-
toffen von abflusslosen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung
eingesetzte Personal).

(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und
wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanal-
anschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.

2.2.2.2.2.     Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:Abschnitt:
Gebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche RegelungenGebührenrechtliche Regelungen

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
AbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebührenAbwassergebühren

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage
erhebt die Gemeinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG

NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der
Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach
§ 7 KAG NRW.

(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW
eingerechnet:
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswas-

ser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Ge-

meinde umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m.
§ 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhe-
bung nach § 11 dieser Satzung von demjenigen erhoben, der eine
Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anforderungen des
§ 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.

(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr
(Regenwassergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 11 und 12
dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren
und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG
NRW).

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
GebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbeGebührenmaßstäbe

(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Besei-
tigung von Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortlei-
ten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln
sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit
der Beseitigung des Abwassers).

(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwasser-
maßstab (§ 4).

(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich
auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder befestigten Fläche auf den angeschlossenen Grund-
stücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die
gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
SchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebührenSchmutzwassergebühren

(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häusli-
chen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Ab-
wasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt
wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.
Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das
Kalenderjahr.

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die
aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4),
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abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und
zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindliche
Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch
den Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei
dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß
funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Da-
tenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Daten-
speicherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Was-
serversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimali-
ge Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der
ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungs-
pflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW)
sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwasser-
gebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der
Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grund-
gesetz) zu dulden.

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.
B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Ge-
bührenpflichtige den Mengennachweisdurch einen auf seine Kos-
ten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler
nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über
den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines
solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde be-
rechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu
schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche
Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage
der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder
unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemein-
degebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler
nicht messrichtig funktioniert.

(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem
Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die nach-
weisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
weis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichti-
gen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig
funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an
das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen:

1.1.1.1.1.     AbwAbwAbwAbwAbwasserasserasserasserasser-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung-Messeinrichtung
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte,
die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die
Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben durchzuführen und
der Gemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion
der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser
Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.

2.2.2.2.2.     WWWWWasserzählerasserzählerasserzählerasserzählerasserzähler
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zu-
mutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten
eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten Wasser-

zähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das
Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit
einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus
der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasser-
zähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichti-
ge Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.
Der Zählerstand ist der Gemeinde Swisttal vom Gebührenpflichti-
gen bis zum 10.01. des nachfolgenden Jahres mitzuteilen. Verspä-
tet eingehende Meldungen können bei der Gebührenermittlung
nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist).

3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung
der Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichti-
ge den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus
diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Ab-
wassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen ge-
eignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf
dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermögli-
chen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasser-
schwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige
durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwund-
mengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen
Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitli-
chen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für
das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch
einen schriftlichen Antrag bis zum 10.01. des nachfolgenden Jah-
res durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu
machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung
der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt
der 10.01. des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder
Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.

(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,35 €.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
NiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebührNiederschlagswassergebühr

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser
ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/
oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abfluss-
wirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine
nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn
von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund
des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasser-
anlage gelangen kann.

(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen wer-
den im Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen
Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflich-
tet, der Gemeinde auf Anforderung die Quadratmeterzahl der
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in die
öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf seinem
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er
verpflichtet, zu einem von der Gemeinde vorgelegten Lageplan
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über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie
abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Gemeinde zutref-
fend ermittelt wurden. Auf Anforderung der Gemeinde hat der
Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere geeignete
Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. über-
bauten) und/oder befestigten Flächen entnommen werden kön-
nen. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vorlage weiterer
Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück kei-
ne geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers
vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie
abflusswirksame Fläche von der Gemeinde geschätzt. Die Daten-
erhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Ge-
meinde (z. B. Planung und ausreichende Dimensionierung der
öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der
Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen
Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu
dulden.

(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verän-
dert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde inner-
halb eines Monates nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen.
Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die verän-
derte Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit dem
1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige
durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist.

(4) Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossenen Flächen, welches vor der Einleitung in den Kanal in
Auffangbehälter eingeleitet wird, kann für Eigenzwecke auf dem
Grundstück als Brauchwasser oder zur Gartenbewässerung ge-
nutzt werden. Die zu diesem Zweck notwendige Anlage,
insbesondere eine Brauchwasseranlage, muss den jeweils in Be-
tracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verant-
wortlichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und den ord-
nungsgemäßen Betrieb derartiger Anlagen trägt der jeweilige
Betreiber. Werden auf dem Grundstück entsprechende Anlagen
betrieben, aus denen Niederschlagswasser als Brauchwasser (z.B.
durch Verwendung als Toilettenspülwasser) der öffentlichen Ab-
wasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine Schmutzwasserge-
bühr erhoben. Die dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitete
Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Messung
nachzuweisen (vgl. § 4 Abs. 4).

(5) Für das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlagswas-
ser, das nicht dem öffentlichen Abwassernetz zugeleitet wird (z.b.
Gartenbewässerung, Teichbefüllung), reduziert sich die für die
Erhebung der Niederschlagswasser-Gebühr maßgebliche Fläche,
von der das Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 30 %,
wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 35 Liter je m²
angeschlossener Fläche und das Gesamtvolumen mindestens 2 m³
beträgt.

(6) Wird das in den Auffangbehältern gesammelte Niederschlagswas-
ser ausschließlich oder zusätzlich zu der Verwendung nach Abs. 5
der öffentlichen Abwasseranlage als Schmutzwasser zugeleitet
(z.B. durch Verwendung als Toilettenspülwasser) reduziert sich die
für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche
Fläche, die an den Auffangbehälter angeschlossen ist, um 50%,
soweit das Fassungsvolumen dieser Anlage mindestens 35 Liter je m²
angeschlossener Fläche und das Gesamtvolumen mindestens 2 m³

beträgt.

(7) Nachfolgend genannte Flächenarten werden bei der Gebührenbe-
rechnung mit 50% Anteil der Fläche berücksichtigt.
- Begrünte Dachflächen (Substrat-Aufbaudicke mindestens 6 cm,

Dachneigung? 5°),
- Teildurchlässige bzw. schwach versiegelte Flächen, wie z.B.

Rasengittersteine, Schotter, lockerer Kiesbelag
- und fachgerecht hergestelltes Ökopflaster

(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder
befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 dieser Satzung 0,98 €.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Beginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der GebührenpflichtBeginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt.

(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits
bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit
deren Inkrafttreten.

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die
Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Mo-
nats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats
erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
GebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind
a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt

ist, auch der Erbbauberechtigte,
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung

des Grundstücks dinglich berechtigt ist,
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenent-

wässerung.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigen-
tümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem
Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Ge-
bührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nut-
zungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Gemeinde
innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich
mitzuteilen.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Ge-
bühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde
die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben
ferner zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu über-
prüfen.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Fälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der GebührFälligkeit der Gebühr

(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit
anderen Abgaben erhoben werden.
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(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der
Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahres-
beginn für das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann
sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen
bedienen.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
AbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungenAbschlagszahlungen

Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden
Kalenderjahres Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der
mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die
Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
VorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungenVorausleistungen

(1) Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden
Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die
Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der Schmutzwasser-
menge, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine
solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlags-
zahlungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. Die Gemeinde
erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres
nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Nieder-
schlagswassergebühr in Höhe von ¼ der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flächen, die
sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt.

(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das
jeweilige Kalenderjahr.

(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjah-
res. Die Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im
darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid.

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen
bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet
bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen,
wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach
der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel ge-
zahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden
Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die
sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nach-
zahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Bescheides fällig.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
VerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelferVerwaltungshelfer

Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren
und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers
oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von KlärschlammAbfahren und die Behandlung von Klärschlamm

(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus

Kleinkläranlagen in das Zentralklärwerk wird die Gebühr nach der
abgefahrenen Menge in m³ erhoben.

(2) Die Gebühr beträgt 37,00 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm.

(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der
Abfuhr.

(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbau-
berechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläranlage betrieben
wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(5) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine Kleinkläran-
lage nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Sinne
des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Gebühr für das Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und Auspumpen und AbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahrenAbfahren
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Grubender Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben

(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslo-
sen Gruben und deren Beseitigung wird die Gebühr nach der
abgefahrenen Menge pro m³ erhoben.

(2) Die Gebühr beträgt 37,00 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge.

(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt des
Auspumpens.

(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbau-
berechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigte, auf dessen Grundstück die abflusslose Grube betrie-
ben wird.

(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

3.3.3.3.3.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
Beitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche RegelungenBeitragsrechtliche Regelungen

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
KanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitragKanalanschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung
der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen
Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.

(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage
und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grund-
stück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwan-
des der Gemeinde für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung
der gemeindlichen Abwasseranlage.

(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grund-
stück (§ 8 Abs. 9 KAG NRW).

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
Gegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der BeitragspflichtGegenstand der Beitragspflicht

(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
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a) Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und
rechtlich angeschlossen werden können,

b) für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein
Anschlussrecht bestehen und

c) für das Grundstück muss eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), so dass es
bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder soweit für
ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht
festgesetzt ist (z. B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34
BauGB), muss das Grundstück nach der Verkehrsauffassung
Bauland sein und nach der geordneten, städtebaulichen Ent-
wicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich ange-
schlossen (z. B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt
es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des
Abs. 1 nicht vorliegen.

(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die
im Rahmen der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die
gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstü-
cken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in die gemeind-
liche Abwasseranlage (z. B. in ein von der Gemeinde betriebenes
Mulden-Rigolen-System) gelangen kann.

(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unab-
hängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch jeder demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der
Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt
werden darf und an die Anlage angeschlossen werden kann.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
BeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstabBeitragsmaßstab

(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt
sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Veranla-
gungsfaktor.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tat-

sächliche Grundstücksfläche,
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken

im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB): die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu
einer Tiefe von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der
Erschließungsstraße zugewandt ist, die das Grundstück wege-
mäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstücken, die
nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird
die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. zugrunde gelegt.
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese
Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung
bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht.
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung
zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit
einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,5

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,0.

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan fest-
gesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Be-
bauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur die
zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe des Bau-
werks geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere
Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist
diese zugrunde zu legen.

(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen nach Abs. 4 enthalten sind, ist
maßgebend:
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-

nen Geschosse,
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der

auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Geschosse.

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut
werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke.

(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3
genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhöht. Dieses gilt auch,
wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber
aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als
Kerngebiete, Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzusehen
sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umge-
bung vorhandenen Nutzung zulässig wäre.

8) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung
ohne Bebauung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit ein-
geschossiger Bebaubarkeit behandelt. Grundstücke, die im Be-
bauungsplan als Gemeinbedarfsfläche ohne Festsetzung der Zahl
der Vollgeschosse ausgewiesen sind, werden wie Grundstücke mit
halbgeschossiger Bebaubarkeit (Nutzungsfaktor 0,5) behandelt.

(9) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlossenes Grund-
stück durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für
welches ein Beitrag nicht erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen
Einheit verbunden, so ist der Beitrag für das hinzugekommene
Grundstück nachzuzahlen. Die Berechnung erfolgt nach der im
Zeitpunkt der Grundstücksverbindung geltenden Beitrags- und
Gebührensatzung.

§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
BeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatzBeitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt 7,95 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsflä-
che.

(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des
Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. Dieser beträgt:
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50 %

des Beitrags,
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50 %

des Beitrags.

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benut-
zungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach dem zu diesem
Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen.
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§ 18§ 18§ 18§ 18§ 18
Entstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der BeitragspflichtEntstehen der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffent-
liche Abwasseranlage angeschlossen werden kann.

(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem
Anschluss. In den Fällen des § 16 Abs. 2 entsteht die Beitrags-
pflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nut-
zungsmöglichkeit entfallen.

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-
zung bereits an die Abwasseranlage angeschlossen waren oder
werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten
dieser Satzung.

(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht,
wenn für den Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussge-
bühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem Recht gezahlt oder
ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist.

§ 19§ 19§ 19§ 19§ 19
BeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtigerBeitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtig-
te gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW beitragspflichtig.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 20§ 20§ 20§ 20§ 20
Fälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der BeitragsschuldFälligkeit der Beitragsschuld

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem.
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine
aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht von der Pflicht
zur fristgerechten Zahlung.

4.4.4.4.4.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
AufwAufwAufwAufwAufwandsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für andsersatz für AnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungenAnschlussleitungen

§ 21§ 21§ 21§ 21§ 21
Kostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für GrundstücksanschlussleitungenKostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und
Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung einer Grund-
stücksanschlussleitung an die gemeindliche Abwasseranlage sind
der Gemeinde nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen.

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druck-
entwässerungssystemen.

(3) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von dem öf-
fentlichen Hauptkanal (der öffentlichen Sammelleitung) in der
öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze.

§ 22§ 22§ 22§ 22§ 22
Aufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen KostenAufwands- und Kostenersatz nach tatsächlichen Kosten

Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Verände-
rung und die Kosten für die Unterhaltung werden auf der Grundlage
der tatsächlichen entstandenen Kosten abgerechnet. Erhält ein Grund-
stück mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für jede
Leitung berechnet.

§ 23§ 23§ 23§ 23§ 23
Entstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des ErsatzanspruchsEntstehung des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der
Anschlussleitung, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.

§ 24§ 24§ 24§ 24§ 24
ErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtigeErsatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kosten-
ersatzbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist auch der Erbbaube-
rechtigte ersatzpflichtig.

(2) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlusslei-
tung, so haften die Grundstückseigentümer bzw. die Erbbaube-
rechtigten als Gesamtschuldner.

§ 25§ 25§ 25§ 25§ 25
Fälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des ErsatzanspruchsFälligkeit des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heran-
ziehungsbescheides fällig.

5.5.5.5.5.     AbschnittAbschnittAbschnittAbschnittAbschnitt
SchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungen

§ 26§ 26§ 26§ 26§ 26
AuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichtenAuskunftspflichten

(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berech-
nung der Beiträge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu
dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten,
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen
nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung
maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen
Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen
auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen.

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen
entsprechend.
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§ 27§ 27§ 27§ 27§ 27
Billigkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und HärtefallregelungBilligkeits- und Härtefallregelung

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall beson-
dere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanal-
anschlussbeiträge, Abwassergebühren und der Kostenersatz gestun-
det, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.

§ 28§ 28§ 28§ 28§ 28
ZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittelZwangsmittel

Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhand-
lungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.

§ 29§ 29§ 29§ 29§ 29
RechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittelRechtsmittel

Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 30§ 30§ 30§ 30§ 30
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Gemeinde vom 07.12.2022 außer Kraft.

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde Swisttal vom 06.12.2023 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490):

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben
worden,

- die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal, den 06.12.2023
(Petra Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Und dann gibt es da: Weihnach-
ten und die Weihnachtsbotschaft.
Wie sagte Papst Franziskus in sei-
ner Weihnachtsansprache im ver-
gangenen Jahr:
„Die Welt krankt an Gleichgültig-
keit, lasst uns Trost und Wärme
geben. Lasst uns an die Familien
denken, die das Leben am meis-
ten verletzt hat, dass wir mit kon-
kreten Gesten der Solidarität

FFFFFortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite

denjenigen helfen, die leiden. Das
Anhaften an Macht und Geld, der
Stolz, die Heuchelei, die Lüge. Die-
se Lasten behindern den Gang
nach Betlehem, sie schließen von
der Gnade Weihnacht aus und
versperren den Zugang zum Weg
des Friedens.“
Viele Bürgerinnen und Bürger in
unserer Gemeinde engagieren
sich ehrenamtlich, in sozialen,

kirchlichen, sportlichen, kulturel-
len, schulischen, politischen und
weiteren gesellschaftlichen Berei-
chen. Sie schauen nicht weg, sind
nicht gleichgültig, sondern küm-
mern sich um die Belange der Ge-
meinschaft, ihrer Nachbarn, Älte-
ren, Kindern und Jugendlichen. Sie
sind der Kit, der unsere Gesellschaft
zusammenhält. Menschen die, oft
seit vielen Jahren, ihre Freizeit und

vielfach auch private Mittel aufwen-
den. Trainer, die Kindern und Ju-
gendlichen neben der sportlichen
Entwicklung auch Werte vermitteln.
Ehrenamtliche Sozialbetreuer, die
sich in der Flüchtlingsbetreuung, der
Seniorenarbeit, in Krankenhäusern
und Hospizen und bei Betreuung
der durch die Flut Geschädigten en-
gagieren. Bürgerinnen und Bürger
die alleine oder in Gemeinschaft
mit anderen, Dorfgemeinschaftsan-
lagen, Denkmalgebäude und Bür-
gerhäuser pflegen, renovieren und
unterhalten. Vereinsvorstände, die
mit ihren Abteilungsleiterinnen und
-leitern über Jahre ihre Vereine füh-
ren und sich der Belange der Mit-
glieder annehmen und in die Dorf-
gemeinschaft einbringen.
In allen Bereichen finden wieder
Veranstaltungen statt, bei denen
die Menschen zusammenkommen
und sich wieder austauschen; so
jüngst die bei den lang ersehnten
Weihnachtsmärkten der Dorfge-
meinschaften, der Vereine oder
durch privates ehrenamtliches En-
gagement. Der gemeinschaftliche
Zusammenhalt zeigt sich überall,
so gerade erst in der vielfachen Hil-
fe beim Ersatz der vom Sturm zer-
störten Pavillons des Weihnachts-
marktes in Heimerzheim und der
Wiederherstellung der Fläche.
Ich bin sehr dankbar für das schöne
gesellschaftliche Miteinander der
Swisttalerinnen und Swisttaler, das
soziale Engagement, was wir uns
allen in Swisttal entgegenbringen,
welches gerade in der heutigen Zeit
so wichtig ist. Das Weihnachtsfest
erinnert uns jedes Jahr wieder an
diese Werte.
Weihnachten, das Fest der Liebe,
des Vertrauens und der Hoffnung,
an dem wir uns der Geburt von
Jesus Christus erinnern. Das Fest,
welches wir im Kreis unserer Fami-
lie und Freunde verbringen und das
dürfen wir in unserem Land in Frie-
den verbringen.
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen für die anstehenden Feier-
tage ein gesegnetes, friedvolles
Weihnachtsfest, Gesundheit,
Glück und alles Gute für das
kommende Jahr 2024.
Bleiben Sie gesund und
zuversichtlich,
Ihre
Petra Kalkbrenner
Bürgermeisterin
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Das Rathaus bleibt vom 27.12. bis 29.12.2023
geschlossen

Ein Dank an ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger -
Internationaler Tag des Ehrenamtes

SwistSwistSwistSwistSwisttal.tal.tal.tal.tal. Das Rathaus bleibt in
der Zeit vom 27.12. bis 29.12.2023
geschlossen. Hintergrund der
Schließung sind Energiespar-
maßnahmen und wirtschaftliche
Gründe; der Abbau von Mehr-
stunden der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Bürgermeisterin Petra Kalkbren-
ner vereinbarte mit dem Perso-
nalrat Betriebsferien. Für die an-
geordnete Schließung nehmen
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Erholungsurlaub oder
Mehrstundenabbau.
Die Gemeinde wird einen Not- und

Bereitschaftsdienst für Notfälle,
wie etwa die Beurkundung von
Sterbefällen oder sehr eilige Pass-
angelegenheiten sowie ordnungs-
behördliche Anliegen einrichten.
Für diese Fälle ist die Verwaltung
unter der Notfall-Rufnummer:
02255 / 309-315 erreichbar.

Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine Anliegen werden wäh-Anliegen werden wäh-Anliegen werden wäh-Anliegen werden wäh-Anliegen werden wäh-
rend dieser Zeit nicht bearbeitetrend dieser Zeit nicht bearbeitetrend dieser Zeit nicht bearbeitetrend dieser Zeit nicht bearbeitetrend dieser Zeit nicht bearbeitet.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeinde stehen
den Bürgerinnen und Bürgern
im Neuen Jahr, ab Dienstag,
2. Januar 2024, wieder wie
gewohnt zur Verfügung.

Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Viele Bürgerinnen und
Bürger üben in der Gemeinde
Swisttal ein Ehrenamt aus. Wie
breit das Spektrum ist, wurde bei
dem Empfang von ehrenamtlich
Tätigen dargestellt.
Die Gemeinde lädt jährlich, an-
lässlich des Internationalen Tags
des Ehrenamts, der am 05. De-
zember begangen wird, zu einem
Empfang ein.
Es wurden unter Einbeziehung der
Ortsvorsteher 50 Personen aus
den zehn Ortsteilen, stellvertre-
tend für die vielen anderen eh-
renamtlich tätigen Bürgerinnen
und Bürger, in den Ratssaal einge-
laden. Mit dieser Einladung möch-
te die Gemeinde Swisttal sich für
die Arbeit der ehrenamtlich tätigen
Bürgerinnen und Bürgern bedan-
ken. „Das ehrenamtliche Engage-
ment fördert den sozialen Zusam-
menhalt und macht das Leben in
Swisttal lebens- und liebenswert“,
sagt Bürgermeisterin Kalkbrenner.

„Statistisch gesehen sei jeder drit-
te Bürger ehrenamtlich aktiv“, so
die Bürgermeisterin.
In Swisttal ist das ehrenamtliche
Engagement in allen Bereichen
des Lebens vertreten: Im sozialen
Bereich, angefangen von Kinder-
betreuung, Flüchtlingshilfe oder
Seniorenunterstützung, über den
Sport mit Vereins- und Trainingsar-
beit in verschiedensten Sportarten,
in den Bereichen Klima und Um-
welt bis hin zu Kultur, Kirche und
weiterhin in der Fluthilfe.
Die Ortsvorsteher sowie die ehren-
amtlich tätigen Swisttaler stellten
ihr ehrenamtliches Engagement vor
und erläuterten ihre Beweggründe
für die Ausübung ihres Ehrenamts.
Dabei wurde die Bandbreite des
ehrenamtlichen Engagements in
Swisttal sichtbar. Alle ehrenamtlich
Tätigen stimmten überein, dass die
Ausübung des Ehrenamts einen per-
sönlichen Gewinn darstellt.
Alle ehrenamtlich tätigen Bürger-

innen und Bürger sowie die Swist-
taler Vereine und Organisationen
freuen sich über zudem Nach-
wuchs und Verstärkung. Kontakt-
daten zu den Swisttaler Vereinen
und Organisationen sind auf der
Homepage der Gemeinde unter
https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/
cms125/kultur_freizeit_soziales/cms125/kultur_freizeit_soziales/cms125/kultur_freizeit_soziales/cms125/kultur_freizeit_soziales/cms125/kultur_freizeit_soziales/
vereine/vereine/vereine/vereine/vereine/ zu finden.
Das Land Nordrhein-Westfalen
hat als Zeichen des Dankes und
der Würdigung des Ehrenamts die
Ehrenamtskarte NRW eingeführt.
Die Gemeinde Swisttal ist seit
dem 01.04.2019 ebenfalls Koope-
rationspartner und gibt auf An-
trag der ehrenamtlich Tätigen die
Ehrenamtskarte NRW aus. Die
Ehrenamtskarte NRW wurde An-
fang des Jahres 2022 um die Jubi-
läumsehrenamtskarte NRW er-
gänzt. Voraussetzung für den Er-
halt dieser ist eine ehrenamtli-
che Tätigkeit über einen Zeitraum
von mindestens 25 Jahren. Die

ehrenamtliche Tätigkeit ist, im
Gegensatz für die Ausstellung der
Ehrenamtskarte NRW, bei der Ver-
gabe der Jubiläumsehrenamtskar-
te NRW nicht an aktives Ehren-
amt bzw. der Ausübung des Eh-
renamts für mindestens 5 Wochen-
stunden oder 250 Stunden im Jahr
gebunden. Die Ehrenamtskarte
NRW hat eine Gültigkeit von zwei
Jahren; die Jubiläumsehrenamts-
karte NRW ist unbefristet gültig.
Die Anträge können auf der
Homepage der Gemeinde unter
https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/.swisttal.de/
cms125/dokumente/ortsrecht/cms125/dokumente/ortsrecht/cms125/dokumente/ortsrecht/cms125/dokumente/ortsrecht/cms125/dokumente/ortsrecht/
50/Ehrenamtskarte-23-50/Ehrenamtskarte-23-50/Ehrenamtskarte-23-50/Ehrenamtskarte-23-50/Ehrenamtskarte-23-
Bewerbung.pdfBewerbung.pdfBewerbung.pdfBewerbung.pdfBewerbung.pdf
herunter geladen und als PDF an die
Ansprechpartnerin Silke Adamek,
silke.adamek@swisttal.de gesendet
werden. Die Ehrenamtskarten
NRW sind überall in Nordrhein-
Westfalen bei teilnehmenden Ko-
operationspartnern wie Museen
oder Theatern gültig.
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Geschenkeübergabe an die Swisttaler Tafel
durch die Bundespolizei

Herstellung eines Spielgeräts für die
Swistbachgrundschule

Das neue Spielgeräts für die SwistbachgrundschuleDas neue Spielgeräts für die SwistbachgrundschuleDas neue Spielgeräts für die SwistbachgrundschuleDas neue Spielgeräts für die SwistbachgrundschuleDas neue Spielgeräts für die Swistbachgrundschule

Herstellung eines Spielgeräts fürHerstellung eines Spielgeräts fürHerstellung eines Spielgeräts fürHerstellung eines Spielgeräts fürHerstellung eines Spielgeräts für
die Swistbachgrundschuledie Swistbachgrundschuledie Swistbachgrundschuledie Swistbachgrundschuledie Swistbachgrundschule
Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Durch die Flutka-
tastrophe waren Spielgeräte un-
brauchbar geworden; durch Spen-
dengelder des Fördervereins der
Swistbachschule konnte nun ein
neues Klettergerüst für die Schü-
lerinnen und Schüler angeschafft
und auf dem Schulhof aufgebaut
werden.

Nachdem zum Schuljahr 2023/
2024 der Schulbetrieb in den
Räumlichkeiten wieder aufge-
nommen werden konnte, ist es
wichtig, Spiel- und Bewegungs-
möglichkeiten für die Kinder zu
schaffen.

Das Klettergerüst wurde durch
Spenden an den Förderverein der

Swistbachgrundschule finanziert.
Nachdem Ende Oktober 2023 die
Tiefbauarbeiten durchgeführt wur-
den, konnte der Aufbau des Klet-
tergerüsts zum 30. November
2023 abgeschlossen werden. Das

errichtete Klettergerüst „Moto-
rik-Parcours“ besteht aus ver-
schiedenen Elementen zur spie-
lerischen Entwicklung der Moto-
rik der Kinder. Das Klettergerüst
umfasst:

• Rampenaufstieg
„gebogen“
inkl. 1 Kletterseil

• Steigstamm
• Aufstiegssprossen
• Netztunnel
• Laufseile
• Schwebende Hölzer
• Balancierbrücke

mit Tritthölzern
• Balancierstelzen
• Doppelseilsteg
• Stangenparcours
• Dreiecknetz
• Flächennetz
• Hangelgirlande
• Rutschstange

Mit der erfolgten TÜV-Abnahme
in der 50. Kalenderwoche kann
das Klettergerüst ab sofort von
den Kindern genutzt werden.

Am Montag, den 11. Dezember
2023, wurden Herrn Jürgen Hein
von der Swisttaler Tafel, Geschen-
ke im Rahmen der diesjährigen
Wunscherfülleraktion übergeben.
Bei dieser schönen Idee, werden
schon seit Jahren, Präsente für
Kinder aus bedürftigen Familien
gespendet. Neben der Bundespo-
lizei beteiligen sich auch andere
regionale Partner, wie bspw. die
Gemeinde Swisttal und erstmalig
eine Dienststelle der Bundeswehr
aus Koblenz, bei der Erfüllung dieser

Wünsche. Alle 54 Wunschzettel
wurden innerhalb weniger Tage
von Angehörigen des Bundespoli-
zeiaus- und -fortbildungszentrum
Swisttal, des ansässigen Bundes-
polizeipräsidiums sowie weiterer
Dienststellen erfüllt. Mehrere
Geschenke wurden auch durch die
Lehrgruppe 23 II 1 übernommen.
Die Geschenkübergabe fand im
Beisein von Frau Ditters und Frau
Fritsch von der Gemeinde Swist-
tal, Frau Dr. Brückner von der Bun-
deswehr, Herrn Polizeidirektor

Westerkamp sowie Angehörigen
der o.g. Lehrgruppe als Vertreter-
innen und Vertreter der Bundes-
polizei, statt.
Herr Hein bedankte sich sehr herz-
lich für die Übergabe der Geschen-
ke und betonte, dass die Angehö-
rigen der Bundespolizei diesen
Familien - insbesondere den Kin-
dern - in unserer Region durch ihr
Engagement ein schönes Weih-
nachtsfest bescheren werden.
Herr Polizeidirektor Westerkamp
betonte den Stellenwert dieser

Aktion der Swisttaler Tafel e.V. für
den Bundespolizeistandort
Swisttal: „Für uns ist das Mit-
wirken an der Wunscherfüller-
aktion jedes Mal eine Herzens-
angelegenheit!“
Wir freuen uns darüber, dass wir
als Bundespolizeistandort Swisttal
einen Beitrag für das Weihnachts-
fest der bedürftigen Familien in un-
serer Region leisten konnten!
Pressemitteilung des Bundes-
polizeiaus- und -fortbildungs-
zentrum Swisttal
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Schaffung einer Spiel-, Sport- und Freizeitfläche
in Swisttal-Odendorf
Spende der „Rotary-Help Bornheim“ über 100.000 Euro für das geplante Kleinspielfeld

Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten
in der Gemeinde Swisttal
Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Der Rat wurde in seiner
Sitzung am 05.12. über die Mit-
teilung der Bezirksregierung über
den aktuellen Sachstand bezüg-
lich der Ermittlung der Über-
schwemmungsfläche im Swist-
Einzugsgebiet informiert.
Wie die Bezirksregierung mitteil-
te, gestaltete sich die Ermittlung
eines neuen HQ100 im Swist-Ein-
zugsgebiet schwieriger, als ur-
sprünglich angenommen. Dennoch
konnten in dem Projekt deutliche
Fortschritte erzielt werden.

Neben den zweidimensionalen
hydraulischen Untersuchungen im
Bereich des Unteren Swist-Ein-
zugsgebietes (Steinbach, Schieß-
bach, Untere Swist) wurde ein
weiteres Modell beauftragt, wel-
ches den Bereich der Oberen Swist
(Eulenbach, Ersdorfer Bach, Wal-
bach etc. sowie die Obere Swist)
abdeckt. Parallel dazu wurden his-
torische Hochwasser mittels um-
fangreicher Archivrecherche
ermittelt und ausgewertet, die
in die Untersuchungen mit

eingeflossen sind.
Die Simulation der Scheitelabflüs-
se vom 14. Juli 2021 ist im Be-
reich des Gemeindegebietes bis
auf den Bereich des Pegels Mo-
renhoven inzwischen weitestge-
hend abgeschlossen. Hierzu sind,
in Abstimmung mit dem Erftver-
band und dem LANUV, aufwändi-
ge Untersuchungen und Model-
lierungsarbeiten notwendig.
Endgültige und belastbare Da-
ten der HQ100 Abflüsse an den
Pegeln werden voraussichtlich

Anfang 2024 vorliegen. Diese Da-
ten werden der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt.

Erst, wenn die Simulation des
Scheitelabflusses von Moren-
hoven abschließend gelingt,
kann mit der Ermittlung der
Überschwemmungsgebietsf lä-
chen begonnen werden.
Erste Rohergebnisse werden
voraussichtlich gegen Ende des
2. Quartals 2024 vorliegen, so
die Bezirksregierung.

Spendenübergabe der Rotary-Help Hochwasserhilfe an die GemeindeSpendenübergabe der Rotary-Help Hochwasserhilfe an die GemeindeSpendenübergabe der Rotary-Help Hochwasserhilfe an die GemeindeSpendenübergabe der Rotary-Help Hochwasserhilfe an die GemeindeSpendenübergabe der Rotary-Help Hochwasserhilfe an die Gemeinde
SwisttalSwisttalSwisttalSwisttalSwisttal

OdendorfOdendorfOdendorfOdendorfOdendorf..... Am Freitag, den 08.
Dezember 2023, überreichte „Ro-
tary-Help Hochwasserhilfe“ eine
Spende von 100.000 Euro zum Bau
eines-Kleinspielfeldes in Kunstra-
sen an die Gemeinde Swisttal. Das
Kleinspielfeld ist ein Element der
Planung und Errichtung der Spiel-
, Sport- und Freizeitfläche in Swist-
tal-Odendorf. Für die geplanten
Spiel-, Sport- und Freizeiteinrich-
tungen konnte nördlich des Ge-
werbeparks Odendorf eine große,
bisher landwirtschaftlich genutz-
te Fläche erworben werden. Für
das Gebiet musste eine Flächen-
nutzungsplanänderung und ein
Bebauungsplanverfahren im Par-
allelverfahren durchgeführt wer-
den. Dies geschah in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Rhein-
Sieg-Kreis und der Bezirksregie-
rung Köln, sodass innerhalb eines

Jahres Planungsrecht geschaffen
werden konnte. Der Beginn der
frühzeitigen Offenlage des Bebau-
ungsplans war der 16. März 2023,
der entsprechende Satzungsbe-
schluss wurde durch den Rat am
19.09.2023 gefasst. So wurde in-
nerhalb kürzester Zeit mit dem
Bebauungsplan Od 22 „Bolzplatz
& Freizeitanlage am Gewerbege-
biet Odendorf“ Planungsrecht ge-
schaffen. Entstehen wird ein 1200
qm großer Spielplatz, ein 500 qm
großer Fitness-Outdoor-Parcours,
ein 1200 qm großes Jugendzent-
rum mit Vorplatz sowie ein 600
qm großes Kunststoff-Kleinspiel-
feld. Der 800 qm große Bolzplatz
mit Naturrasen wurde bereits An-
fang 2023 fertiggestellt; ebenfalls
finanziert über Spenden von Ro-
tary-Help Hochwasserhilfe. Des
Weiteren sind Parkplätze, Fahr-

radstellplätze, Bänke und ein Ur-
ban Gardening-Areal geplant. Für
die Kinder und Jugendlichen im
südlichen Gemeindegebiet mit
den Ortschaften Essig, Ludendorf,
Miel und Odendorf werden damit
attraktive Freizeitmöglichkeiten
geschaffen. Fast 1000 Kinder und
Jugendliche -und somit potenzi-
elle Nutzer- leben in den vier Orts-
teilen. Da sich die Gemeinde in
einer schwierigen Haushaltslage
befindet sind solche Projekte
ohne Fördermittel oder Spenden
nicht möglich. Nach der Flutkata-
strophe hat „Rotary-Help Hoch-
wasserhilfe“ in besonderer Weise
durch zahlreiche Spenden die Bür-
gerinnen und Bürger unterstützt.
Viele Projekte wären andernfalls

nicht realisierbar gewesen. So wur-
den mit den Spenden die Feuer-
wehr und Jugendfeuerwehr, die
Grundschule Heimerzheim oder
auch der neue Bolzplatz im Gewer-
begebiet finanziert; 40.000 Euro
spendeten die Rotarier zur Errich-
tung des Platzes. Die Gedenkbäu-
me, welche in Erinnerung an die
Flutkatastrophe in jedem der zehn
Ortsteile gepflanzt wurden, wa-
ren ebenfalls eine Spende der
Rotarier.
Durch die großzügige Spende von
100.000 Euro zum Bau des Kunst-
stoff-Kleinspielfelds durch „Rota-
ry-Help Hochwasserhilfe“ ist der
nahezu hälftige Finanzierungsbe-
darf der geschätzten Baukosten von
216.238,92 Euro bereits gedeckt.
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Quarzsand- und Quarzkiestagebau Rheinbach-Flerzheim

Spatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes
im Gewerbegebiet in Swisttal-Odendorf

Morenhoven/Buschhoven.Morenhoven/Buschhoven.Morenhoven/Buschhoven.Morenhoven/Buschhoven.Morenhoven/Buschhoven. Der
Quarzsand- und Quarzkiestage-
bau Rheinbach-Flerzheim liegt
südlich/südöstlich der Ortslagen
Morenhoven und Buschhoven. Da
Bedenken hinsichtlich der Stand-
sicherheit der Böschungen bestan-
den, wurden vorbeiführende Wirt-
schaftswege auf Gemeindegebiet
gesperrt. Die Sperrung bleibt bis
zur Sicherstellung der Standsi-
cherheit bestehen.
Auf Verlangen der örtlich für Berg-
bau zuständigen Bezirksregie-
rung Arnsberg wurden durch den
Betreiber des Quarzsand- und
Quarzkiestagebaus Rheinbach-
Flerzheim Unterlagen zur Beurtei-
lung der Standsicherheit der nord-
westlichen/westlichen Böschung
vorgelegt. Nach Auswertung der
Unterlagen war erkennbar, dass
der Böschungsabschnitt die ein-

zuhaltenden Sicherheiten nicht
erfüllt.
Aufgrund dessen ordnete die Be-
zirksregierung Arnsberg an, dass
vom Betreiber bis zum 01.12.2022
geeignete Maßnahmen zur Siche-
rung der Böschung im Bereich der
Gashochdruckleitung und des un-
mittelbar angrenzenden Weges
durchgeführt werden. Für den
sonstigen Böschungsbereich wur-
de angeordnet, dass die Standsi-
cherheit bis zum 01.12.2024 zu
gewährleisten ist.
Am 10.07.2023 legte der Betrei-
ber des Tagebaus Rheinbach-
Flerzheim der Bezirksregierung
Arnsberg eine Stellungnahme vor.
Laut der Stellungnahme seien
noch Restarbeiten notwendig, da
Fremdböden als Füllmaterial der
Böschung nicht in ausreichender
Menge zur Verfügung standen.

Daher sei es nicht möglich gewe-
sen, die Vorschüttung in der Nord-
westecke des Tagebaus nicht bis
zum Jahreswechsel 2022/2023 fer-
tigzustellen. Nach Aussage des
Betreibers sei der Abschnitt je-
doch hinreichend stabilisiert, so-
dass beim potentiellen Abrut-
schen der Böschung die soge-
nannten Gleitkörper nicht über die
Betriebsgrenze hinaus und bis zur
Gasleitung reichen können. Eine
Gefahr für öffentliche Schutzgü-
ter bestehe nicht.
Grundsätzlich gilt, dass die vor-
liegenden Stellungnahmen des
Betreibers zur Standsicherheit der
Böschungen lediglich die rechne-
rische Standsicherheit beurteilen.
Gemäß einer Stellungnahme des
Geologischen Dienstes NRW kann
die letztendliche Standsicherheit
erst anhand von Bodenproben aus

den Schuttkörpern und weiteren
Feldversuchen nachgewiesen wer-
den. Daher ist durch den Betrei-
ber des Tagebaus ein Abschluss-
betriebsplan zu erstellen, in wel-
chem zudem die neuen Endbö-
schungen dargestellt werden. Die-
ser Abschlussbetriebsplan wird
dem Geologischen Dienst NRW
zur Stellungnahme übersandt.
Aufgrund der aktuell schwierigen
Beschaffungslage für geeignetes
Füllmaterial zur Sicherung der
Böschungen ist derzeit nicht ab-
sehbar, wann die Böschungen fer-
tiggestellt werden können. Da ein
Schadensereignis bis zur Fertig-
stellung der Endböschung nicht
ausgeschlossen werden kann,
bleibt die durch die Gemeinde
veranlasste Sperrung des betrof-
fenen Feldweges bis zur Fertig-
stellung bestehen.

Spatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes im Gewerbegebiet in Swisttal-OdendorfSpatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes im Gewerbegebiet in Swisttal-OdendorfSpatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes im Gewerbegebiet in Swisttal-OdendorfSpatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes im Gewerbegebiet in Swisttal-OdendorfSpatenstich zum Bau des neuen EDEKA-Marktes im Gewerbegebiet in Swisttal-Odendorf

OdendorfOdendorfOdendorfOdendorfOdendorf..... Am 11. Dezember 2023
fand der Spatenstich für den neuen
EDEKA-Markt im Gewerbegebiet
Odendorf unter Teilnahme von Bür-
germeisterin Petra Kalkbrenner,
Ratsmitgliedern, Ortsvorstehern,
Dominik Queins -EDEKA Rhein-Ruhr
Stiftung & Co. KG-, Bereich Stand-
ortentwicklung und Expansion-,
Rudolf Nettekoven -Projektentwick-
ler-, Hendrik Gosejohann -Baufir-
ma Haske-Bau- und Familie Hüffel -
zukünftige Marktbetreiber- statt.
Der bestehende, von der Familie
Hüffel geführte EDEKA-Markt an
der Essiger Straße in Swisttal-
Odendorf, ist mit Blick auf die zu-
nehmende Bevölkerung räumlich
nicht länger geeignet, die stei-
genden und vielfältigen Nachfra-
gen der Bürgerinnen und Bürger
aus dem Einzugsgebiet zu erfül-
len. Neben der Odendorfer Bevöl-
kerung nutzen viele der im südli-
chen Gemeindegebiet lebenden
Einwohner die Einkaufsmöglichkei-
ten des zweitgrößten Swisttaler
Ortsteils. Um dem Bedarf gerecht
werden zu können, ist eine größe-
re Verkaufsfläche erforderlich, wel-
che in dem bisherigen EDEKA-
Markt nicht realisierbar ist. Die
Familie Hüffel, Betreiber des der-
zeitigen EDEKA-Markts, wird künf-
tig den neuen Markt betreiben.
In Folge der Ortsentwicklung wur-
de am 27. Oktober 2020 das Ein-
zelhandelskonzept als städte-
bauliches Entwicklungskonzept
für die Gemeinde Swisttal vom

Rat beschlossen. Es dient als hand-
lungsleitende Planungsgrundlage
für zukünftige Entwicklungen des
Einzelhandels im gesamten Ge-
meindegebiet. Weiterhin enthält
ein Einzelhandelskonzept Empfeh-
lungen zur Sicherung und Verbes-
serung der wohnungs- und wohn-
ortnahen Nahversorgung der Be-
völkerung. In diesem Rahmen wur-
den Daten über die Abdeckung der
Nahversorgung erhoben. Hierdurch
wurde unter anderem die Notwen-
digkeit einer Erweiterung des so-
genannten „zentralen Versor-
gungsbereichs“ deutlich, welcher
die Bündelung von Einrichtungen
der Daseinsversorgung beschreibt.
Das heißt, dass der zentrale Ver-
sorgungsbereich eine Ansammlung

von Geschäften beschreibt, wel-
che den täglichen Bedarf des Ein-
zugsgebietes decken. Der neue
EDEKA-Markt liegt in der Erweite-
rung des zentralen Versorgungbe-
reiches. In Folge der Flutkatastro-
phe 2021 mussten viele Geschäfte
innerorts schließen, oder in ande-
ren Räumlichkeiten neu eröffnen.
Einzelhandelsgeschäfte wie der
bereits vorhandene Aldi Süd, die
Getränkequelle oder der Droge-
riemarkt Rossmann, betreiben ihr
Geschäft bereits seit vielen Jahren
im Gewerbegebiet Odendorf. Den
Neubau des größeren EDEKA-
Marktes auch an diesem Ort vor-
zunehmen, bündelt so die Mög-
lichkeiten der Nahversorgung und
reduziert den Verkehr innerorts.

Um planungsrechtlich den Bau ei-
nes großflächigen Einzelhandels-
geschäfts, wie den EDEKA-Markt,
ermöglichen zu können, mussten
der Flächennutzungsplan sowie
der Bebauungsplan im Parallelver-
fahren geändert werden und die
Ausweisung als Gewerbegebiet in
die Klassifizierung Sondergebiet
geändert werden. In einem sol-
chen Sondergebiet ist der Bau des
neuen EDEKA-Marktes planungs-
rechtlich zulässig.
Mit dem Neubau und somit dem
zu erwartenden höheren Verkehrs-
aufkommen sind ebenfalls verkehr-
liche Maßnahmen am Ortsausgang
Richtung Essig notwendig. Welche
Maßnahmen umgesetzt werden,
befindet sich noch in der Prüfung.



Wir in Swisttal | 24. Jahrgang | Nr. 26 | Samstag, 23. Dezember 2023 | Kw 51 | wir-in-swisttal.de/e-paper18

Übergabe des 1000. Fahrrads an Geflüchtete

Swisttaler Bürgerworkshops zum Thema „Hochwasser“
Abschluss der Workshop-Serie

Abschluss-Workshop im RathausAbschluss-Workshop im RathausAbschluss-Workshop im RathausAbschluss-Workshop im RathausAbschluss-Workshop im Rathaus

Eine Arbeitsgruppe beim BürgerworkshopEine Arbeitsgruppe beim BürgerworkshopEine Arbeitsgruppe beim BürgerworkshopEine Arbeitsgruppe beim BürgerworkshopEine Arbeitsgruppe beim Bürgerworkshop

LudendorfLudendorfLudendorfLudendorfLudendorf..... Am 12. Oktober fand
der erste Bürgerworkshop zum
Thema Hochwasser mit Vertretern
der Landwirtschaft statt. In den
weiteren, der insgesamt vier, Ver-
anstaltungen wurden die Bürger-
innen und Bürger zu den Themen
„Flusshochwasser“ und „Sturz-
flut“ informiert. Den Abschluss
bildete der Workshop am 06. De-
zember 2023. Der Fokus der Work-
shops liegt auf den Vorschlägen
aus der Bürgerschaft, die ihre Be-
obachtungen und Erkenntnisse zu
Hochwasserschutzmöglichkeiten
einbringen.
Im Rahmen der Bürgerworkshops
wurden die Bürgerinnen und Bür-
ger nach Ortsteilen eingeladen.
So war der erste Termin für die
Land- und Forstwirtschaft vorge-
sehen und der zweite Termin am
02. November für Odendorf-Nord,
Essig, Ludendorf und Miel. Zum

dritten Termin am 14. November
waren Bürgerinnen und Bürger aus
Odendorf-West, Ollheim und
Straßfeld eingeladen. Der vierte
und letzte Termin, am 06. Dezem-
ber, behandelte die Ortsteile Hei-
merzheim, Dünstekoven, Moren-
hoven und Buschhoven, an dem
ebenfalls zahlreiche Personen
teilnahmen. Die Ortsteile wur-
den entsprechend der Einzugs-
gebiete der umliegenden Ge-
wässer zusammengefasst.
So war eine individuelle Infor-
mationsveranstaltung für die
Teilnehmer der Workshops ent-
sprechend dem Gewässerbezug
möglich.
Zu Beginn erläuterte Daniel Koch
vom Ingenieurbüro Björnsen, Kob-
lenz die Vorgehensweise und den
weiteren Ablauf zum Umgang mit
den Vorschlägen aus der Bürger-
schaft. Das Ingenieurbüro ist mit

dem integrierten Hochwasser-
schutzkonzept beauftragt. Danach
informierte Dr. Julian Struck vom
Erftverband über Funktion und
Aufgaben des Erftverbandes in
Bezug auf Flusshochwasser und
die interkommunale Zusammen-
arbeit zum Hochwasserschutz.
Anschließend teilten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops in drei Arbeitsgrup-
pen nach den Ortsteilen Hei-
merzheim sowie Dünstekoven,
Morenhoven und Buschhoven auf.

In den Arbeitsgruppen erarbeite-
ten die Teilnehmer diverse Maß-
nahmenvorschläge zum Hochwas-
serschutz. Diese Vorschläge wer-
den im weiteren Verlauf in Orts-
terminen mit den Bürgerinnen
und Bürgern erläutert und be-
wertet. Anhand der Bewertung
wird aus den Maßnahmen und
Erkenntnissen ein Maßnahmen-
katalog erstellt.
Die Termine für die Ortsbegehun-
gen werden rechtzeitig bekannt-
gegeben.

Rainer LanzrathRainer LanzrathRainer LanzrathRainer LanzrathRainer Lanzrath
mit dem 1000. Fahrradmit dem 1000. Fahrradmit dem 1000. Fahrradmit dem 1000. Fahrradmit dem 1000. Fahrrad

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus

SwisSwisSwisSwisSwistta l .t ta l .t ta l .t ta l .t ta l . Rainer Lanzrath aus
Swisttal Miel engagiert sich
seit Jahren in der Flüchtlings-
hilfe. Er ertüchtigt ehrenamt-
lich alte Fahrräder, um diese
an Geflüchtete in Swisttal zu
übergeben. Gemeinsam mit der
Integrationsbeauftragten der
Gemeinde, Frau Dr. Barbara
Gunst-Assimenios, konnte nun
das 1000. Fahrrad an einen 15-
jährigen Geflüchteten übergeben

werden - passend zu seinem
Geburtstag.
Die Fahrräder, die durch Rainer
Lanzrath für den Straßenver-
kehr aufbereitet werden, eröff-
nen den Geflüchteten weitere
Mobilität im ländlichen Raum.
Die Geflüchteten erhalten
hierdurch, neben den Möglich-
keiten des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, weitere selbst-
bestimmte Mobilität.

So können sie beispielsweise
Freizeitangebote wahrnehmen,
ihre Schul- und Arbeitsplätze er-
reichen und Integrationsangebote
wahrnehmen.
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Über 80 Fackeln beleuchten den Orbach
Zusammenkommen, innehalten, Gedanken austauschen - anlässlich
des Halbjahrestages nach dem Hochwasser vom 14. Juli 2021

Am 14. Januar 2024 werden ab 18
Uhr in Swisttal-Odendorf entlang
der Orbachstraße über 80 Fackeln
den Orbach beleuchten. Bereits
zum dritten Mal findet diese Ver-
anstaltung anlässlich des Halb-
jahrestages nach dem Hochwas-
ser vom 14. Juli 2021 statt. Ge-
dacht ist diese nicht-kommerziel-

le Aktion als Anlass zusammenzu-
kommen, innezuhalten, das schö-
ne Bild zu genießen, seinen Ge-
danken nachzugehen und diese
mit den anderen zu teilen. Schwei-
gen, Reden, Lachen, anderen eine
Freude machen, indem man et-
was mit den anderen Anwesen-
den teilt oder verschenkt, einfach

wieder spüren, dass keiner allei-
ne ist, weil wir füreinander da sind
und zusammenstehen.
Zur Einstimmung für Groß und
Klein werden ab 16 Uhr bei der
Johanniter Hochwasserhilfe in der
Orbachstr. 9 Tütenlichter gebas-
telt und eine Kleinigkeit für das
leibliche Wohl ausgegeben.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Siri Rautenberg-Otten
Herausgeberin dieser Stadt/Gemeindezeitung

Generation Baby-Boomer (1946-
1964), Generation X (1965-1979),
Generation Y (1980-1995), Gene-
ration Z (1996-2010), Generation
Alpha (2011-2025), Generation Si-
lent (1928-1945)… letztere war
die Nachkriegsgeneration, die
den Wiederaufbau in Deutschland
trug. Zu welcher Generation ge-
hörte eigentlich Jesus? Naja,
damals hat man nicht über Gene-
rationen nachgedacht, oder? „Die
Jugend von heute liebt den Luxus,
hat schlechte Manieren und ver-
achtet die Autorität. Sie wider-
sprechen ihren Eltern, legen die

Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ (Sokrates, 470-
399 v. Chr.) - keine Veränderung: die Alten verstehen die Jungen nicht
und umgekehrt?
Neu ist die Idee der Workation - der Mensch Jesus wusste vielleicht
nicht mal, wo Bali liegt und ob es sein innigster Wunsch sein sollte
dort zu arbeiten. Paulus, der „Reiseapostel“ war häufig schiffbrüchig
und hatte vermutlich die eine und andere Workation in Lokationen,
die er nicht genießen konnte…
Interessant zu lesen, wie missverstanden sich der fast jugendli-
che Jesus mit seinen Eltern gefühlt haben muss, als diese ihn
tagelang suchten und schließlich im Tempel fanden. Gut, nicht
jeder Jugendliche wäre in einer Kirche, sollte er irgendwie
verschwunden sein - aber bei Jesus war früh klar, dass er die
„Schriften“ lesen und erklären konnte, was Gelehrte erstaunte
und seine Eltern nicht verstanden hatten.
Trauen wir den Jungen zu wenig zu? Reagieren wir erstaunt/irritiert/
entsetzt wie sie Arbeitsweisen, Regelungen und Lebensentwürfe
interpretieren? Sechs Stunden Arbeit pro Tag in einer Vier-Tage-
Woche? Geht nicht. Hatten wir noch nie. Bei vollem Lohnausgleich
und dann noch eine Workation im Nirgendwo und ein Sabbatical
obendrauf?!
Yep. Junge Menschen glauben: das geht. Gut, wenn wir Youngsters

anschauen, wie sie mit einem PC, oder ihrer „Alles-drin-Uhr“ hantie-
ren. (Gerade ist ein Quantencomputer erfunden worden, der in 7
Sekunden Rechnerleistungen erledigt, die eigentlich 47 Jahre brau-
chen…). Die GenY und GenZ erfasst Inhalte anders und kann schnel-
ler kommunizieren und Fakten abarbeiten.
Vor 50 Jahren: „wir haben kein Telefon, Sie können die Nachbarin
anrufen, die kommt dann rüber und sagt mir Bescheid…“ Heute:
sms, chats, usw. zeigen Wege zur digitalen Kommunikation.
Erleichtert es das Leben oder burnt es uns out? Mit einer Hotel-App
hätten Maria und Josef effektiv herausgefunden, dass die Herbergen
in Betlehem bereits überbucht waren. Mose wäre mit seinem Volk
und einer gescheiten Navi nicht 40 Jahre durch die Wüste gewandert.
Google Maps findet Kairo - Jerusalem: 726 km, per Pedes 164
Stunden bei einer Laufgeschwindigkeit von 4,42 km/Std. und 4 Stun-
den pro Tag, hätte die Entfernung in 41 Tagen [!] erledigt sein können
- allerdings muss Wasser überquert/durchquert werden...
Mögen wir uns gegenseitig tolerieren und akzeptieren, Innovati-
onen für unser Wohl nutzen und Fremde und Fremdes annehmen
können. Mögen wir uns alle gemeinsam in einem weihnachtli-
chen Gebet um Frieden und gutes Miteinander wiederfinden.
Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, fröhliches, harmoni-Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, fröhliches, harmoni-Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, fröhliches, harmoni-Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, fröhliches, harmoni-Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, fröhliches, harmoni-
sches und genersches und genersches und genersches und genersches und generationsübergreifendes ationsübergreifendes ationsübergreifendes ationsübergreifendes ationsübergreifendes WWWWWeihnachtsfest mit wundereihnachtsfest mit wundereihnachtsfest mit wundereihnachtsfest mit wundereihnachtsfest mit wunder-----
schönen, glücklichen und erinnerungswürdigen Momenten. Sowieschönen, glücklichen und erinnerungswürdigen Momenten. Sowieschönen, glücklichen und erinnerungswürdigen Momenten. Sowieschönen, glücklichen und erinnerungswürdigen Momenten. Sowieschönen, glücklichen und erinnerungswürdigen Momenten. Sowie
366 schöne366 schöne366 schöne366 schöne366 schöne,,,,, glückliche neue  glückliche neue  glückliche neue  glückliche neue  glückliche neue TTTTTage im Schaltjahr 2024.age im Schaltjahr 2024.age im Schaltjahr 2024.age im Schaltjahr 2024.age im Schaltjahr 2024.
Frohe Festtage und sehr herzlichen DANK, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen DANK, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen DANK, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen DANK, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen DANK, dass Sie uns lesen!
Wir freuen uns auf das NEUE JAHR mit Ihnen.Wir freuen uns auf das NEUE JAHR mit Ihnen.Wir freuen uns auf das NEUE JAHR mit Ihnen.Wir freuen uns auf das NEUE JAHR mit Ihnen.Wir freuen uns auf das NEUE JAHR mit Ihnen.
Ihre
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Fördergelder für Kleinprojekte
Bewerbungen ab sofort möglich!
Pressemitteilung 18. Dezember:Pressemitteilung 18. Dezember:Pressemitteilung 18. Dezember:Pressemitteilung 18. Dezember:Pressemitteilung 18. Dezember:
LEADER-Region LEADER-Region LEADER-Region LEADER-Region LEADER-Region VVVVVoreifel - Dieoreifel - Dieoreifel - Dieoreifel - Dieoreifel - Die
Bäche der SwistBäche der SwistBäche der SwistBäche der SwistBäche der Swist
Mit einem neuen Förderangebot
für Kleinprojekte unterstützt die
LEADER-Region Voreifel - Die Bä-
che der Swist unbürokratisch und
schnell bei der Umsetzung von
Projektideen. Gefördert werden
Projekte mit Gesamtausgaben bis
zu 20.000 Euro aus den Bereichen
Umwelt- und Naturschutz, Sozia-
les, Bildung, Kultur, Wirtschaft und
Tourismus. Projekte können
beispielsweise das Anlegen von
Dorfgärten, die Ausstattung von
Kulturräumlichkeiten oder Ge-
meinschaftshäusern, die Umge-
staltung des Dorfplatzes, Infota-
feln, Spielgeräte oder der Erwerb

von Lastenfahrrädern sein.
Die Förderung beträgt bis zu 80
Prozent der Gesamtkosten und
wird im Erstattungsprinzip aus-
gezahlt. Wichtig ist, dass die Pro-
jekte in der Region umgesetzt und
in einem Kalenderjahr beantragt,
durchgeführt und abgerechnet
werden. Für die reine Umsetzung
bleiben somit circa sechs Monate
Zeit. Frist für die Bewerbung ist
der 3. März 2024.
Am 17. Januar 2024 um 19 Uhr
können Interessierte bei einer
Online-Informationsveranstaltung
mehr über die Rahmenbedingun-
gen der Kleinprojekteförderung
und die Antragstellung erfahren.
Der Zugangslink und weitere In-
formationen zur Förderung sind

auf der Webseite www.leader-
voreifel.de zu finden.
Das Regionalmanagement der
LEADER-Region berät zudem auch
individuell und ist per E-Mail un-
ter info@leader-voreifel.de sowie
telefonisch unter der Nummer
0151-58425568 oder 0151-
67961528 zu erreichen.
Die LEADER-Region Voreifel - Die
Bäche der Swist ist nach den Flut-
ereignissen 2021 mit dem Wunsch
entstanden, etwas zu verändern
und die Region gemeinsam zu
gestalten. Sie umfasst die Kom-
munen Meckenheim, Rheinbach,
Swisttal und Wachtberg sowie die
Dörfer Flamersheim, Kirchheim,
Palmersheim, Schweinheim der
Stadt Euskirchen. Der gemeinnüt-

zige Verein ermöglicht für größe-
re Projekte zusätzlich auch einen
Zugang zu LEADER-Fördergeldern
der Europäischen Union und des
Landes NRW.
Die Förderung von Kleinprojekten
wird ermöglicht durch die „Richt-
linie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung der
Strukturentwicklung des ländli-
chen Raums“ und erfolgt vorbe-
haltlich einer Gewährung der För-
dermittel durch das Ministerium
für Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen.
LEADER Region LEADER Region LEADER Region LEADER Region LEADER Region VVVVVoreifel -oreifel -oreifel -oreifel -oreifel -
Die Bäche der SwistDie Bäche der SwistDie Bäche der SwistDie Bäche der SwistDie Bäche der Swist
info@leaderinfo@leaderinfo@leaderinfo@leaderinfo@leader-voreifel.de-voreifel.de-voreifel.de-voreifel.de-voreifel.de
www.leader-voreifel.de
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Vizebürgermeisterin und Ortsvorsteher
haben der Straßenfamilie reinen Wein eingeschenkt

Ortsvorsteher Hermann MenthOrtsvorsteher Hermann MenthOrtsvorsteher Hermann MenthOrtsvorsteher Hermann MenthOrtsvorsteher Hermann Menth
beim Vortragbeim Vortragbeim Vortragbeim Vortragbeim Vortrag

Vizebürgermeisterin Hanne Kir-Vizebürgermeisterin Hanne Kir-Vizebürgermeisterin Hanne Kir-Vizebürgermeisterin Hanne Kir-Vizebürgermeisterin Hanne Kir-
leis und Ortsvorsteher Hermannleis und Ortsvorsteher Hermannleis und Ortsvorsteher Hermannleis und Ortsvorsteher Hermannleis und Ortsvorsteher Hermann
Menth beim ausschenken.Menth beim ausschenken.Menth beim ausschenken.Menth beim ausschenken.Menth beim ausschenken.
Fotos: Rainer SchmitzFotos: Rainer SchmitzFotos: Rainer SchmitzFotos: Rainer SchmitzFotos: Rainer Schmitz

Nun ja, ganz so rein war der Wein
nicht, denn die Straßenfamilie der
Heimerzheimer Goethestraße hat
traditionell mit Glühwein auf den
Straßengeburtstag angestoßen.
Damals nach einer großen Bau-
phase haben am 15. Dezember
1978 die ersten Bewohner ihr
neues Daheim bezogen. Was war
das für eine Freude und das Be-
sondere: Die Freunde hält heute
nach 45 Jahren noch an. Man
hängt sich nicht auf der Pelle, aber
das Miteinander hat nach wie vor
einen großen Stellenwert. Natür-
lich gibt es Unterschiede, denn in
dieser Straßenfamilie sind einige
Heimerzheimer Urgewächse, aber
auch viele, die es mit der Zeit
nach Swisttal geführt hat. Eine
Gemeinschaft natürlich mit unter-
schiedlichen Interessen. Der Rai-
ner zeigt Flagge für den FC Köln,
der Peter steht hinter dem FC
Bayern und der Klaus schaut nach
wie vor auf Hannover 96, in der
Hoffnung, dass diese mal wieder
in die erste Liga aufsteigen. Das
diesjährige Geburtstagsglühwein-
fest, das jeweils von einer ande-
ren Familie vorbereitet wird, wur-
de von den Familien Hanne und
Rolf Kierleis sowie von Daniela,
Patrik und Juna Tengler organisiert.
Die schöne Dekoration, die Flam-
men in der Feuerschale und ein Ju-
belschild bezeugten, wir sind eine
Gemeinschaft. „Loss mer zesam-
me fiere“. Im Juni ist bereits das
nächste Straßenfest geplant.

Rainer Schmitz, der Bürgermeister
der Straße, sprach für die Gemein-
schaft den Dank an die Veranstal-
ter und gratulierte Hanne Kirleis
zur Wahl zur Vizebürgermeisterin
der Gemeinde Swisttal. Hermann
Menth, Ortsvorsteher, trug den An-
wesenden eine Geschichte vor. Es
sollte ja auch etwas weihnachtlich
und auch lustig sein. Für das nächs-
te Jahr plant die Straßengemein-
schaft die Nachbarn des Dichter-
und Denkerviertels zu motivieren,

zum Jubiläumsfest 950 Jahre Hei-
merzheim nochmal gemeinsam
einen Flohmarkt mit zu organi-
sieren. Übrigens unter dem Mot-
to „Goethe leuchtet“, ist es zu
empfehlen, am Abend dieser Stra-
ße einen Spaziergang zu widmen.
Hier ist nicht ein einzelnes Haus
besonders erleuchtet, nein, auch
hier gibt die Gemeinschaft zu
Weihnachten ein gemeinsames
leuchtendes Bild ab.
Rainer Schmitz

Mitorganisatoren Daniela und Patrik TenglerMitorganisatoren Daniela und Patrik TenglerMitorganisatoren Daniela und Patrik TenglerMitorganisatoren Daniela und Patrik TenglerMitorganisatoren Daniela und Patrik Tengler
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Dem Sturm getrotzt
Dem Heimerzheimer Weihnachtsmarkt konnte auch windiges Wetter nichts anhaben

„Der nächste bitte“, diese drei
Worte zählten wohl an einigen
Ständen zu denen, die auf häu-
figsten wiederholt wurden auf
dem diesjährigen Weihnachts-
markt in Swisttal-Heimerzheim.
Auch an der Waffelausgabe der
Kita Quellenstraße, an denen
gleich fünf Waffeleisen gleichzei-
tig immer wieder befüllt wurden.
Ähnliche Szenen bei der Glüh-
weinausgabe, dem Kuchenbuffet
und am Grill bei Pommes und
Bratwurst oder der bunten Zucker-
watte, die leuchtende Kinderau-
gen und ziemliche klebrige Kin-
derhände hinterließ. Neben jeder
Menge kulinarischer Genüsse
hatte der Weihnachtsmarkt in
Heimerzheim auch wieder viel für
Augen und Ohren zu bieten. Die
Grundschule hatte in allen vier
Jahrgangsstufen in den vergan-
genen Wochen jede Menge ge-
bastelt, die Bücherei die Bestsel-
ler am Stand aufgestellt und auch
einige gewerbliche Aussteller be-
reicherten den Markt mit ihrem
breiten Angebot.

Das Team des OHK hatte sich mit
vielen freiwilligen Helfern nach
dem Erfolg im letzten Jahr auch
für dieses Jahr wieder eine Men-
ge einfallen lassen, um den Heim-
erzheimern und Gästen ein bun-
tes Programm bieten zu können.
Zum Auftakt am Samstag sorgten
auf der Bühne am Alten Kloster
Kinder der Heimerzheimer Kinder-
gärten gemeinschaftlich mit Weih-
nachtsliedern für einen passen-
den Einstieg in zwei schöne Tage.
Gefolgt von einem sportlichen
Auftritt der Zumba Kids, die ihre
Tänze ebenfalls zu weihnachtli-
chen Rhythmen aufführten. Das
Publikum war begeistert, nur der
Wettergott, der hatte offenbar
kein Einsehen und schickte erst
graue Wolken, Wind und dann
auch noch Regen. Das tat der Ver-
anstaltung bis zum Ende am Sams-
tagabend zunächst keinen Ab-
bruch. In der Nacht sorgte ein
Sturm dafür, dass ein großer Teil
der aufgebauten und schön ge-
schmückten Stände beschädigt und
zum Teil auch komplett zerstört
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wurde. Betroffen waren 15 Aussteller.
Doch Heimerzheim wäre nicht
Heimerzheim, wenn die Menschen
nicht auch für dieses Problem eine
schnelle Lösung finden würden.
Viele Freiwillige kamen, um den
Weihnachtsmarkt für das Dorf
wieder aufzubauen. In kürzester
Zeit wurden so neue Pavillons auf-
gebaut und der Weihnachtsmarkt
konnte wieder öffnen, wenn auch
mit einer Stunde Verspätung. Am
schwersten hatte es die Kinder-
gärten des Ortes getroffen. Ein
kleiner Trost für alle Beteiligten,
die Sonne hatte ein Einsehen und

zeigte sich den Sonntag über von
ihrer besten Seite. Durch den Re-
gen am Samstag hatte sich das
Gelände in eine rutschige Matsch-
landschaft verwandelt. Hier wur-
den mehrere Wagenladungen
Holzschnitzel verteilt, um das Gar-
tengelände am Alten Kloster
wieder begehbar zu machen.
Durch die vielen helfenden Hän-
de konnten diese schnell ver-
teilt und die Stände ein wenig
neu sortiert werden. Der OHK
zieht eine positive Bilanzt. Auch
2023 war es wieder ein toller
Weihnachtsmarkt.
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Musizierender Rhein-Sieg-Kreis
Ehrung der Teilnehmenden des Preisträgerkonzerts des 44. Wettbewerbs

345 junge Musikerinnen und Mu-
siker zwischen sechs und acht-
zehn Jahren und knapp 30 Erwach-
sene hatten sich in diesem Jahr
zum 44. Wettbewerb „Musizieren-
der Rhein-Sieg-Kreis“ in den Spar-
ten Solo, Duo, große und kleine
Ensembles und auch in ganzen
Musikklassen angemeldet. An
mehreren Orten im Rhein-Sieg-
Kreis wurden an den Wochenen-
den vom 4./5. und 11./12. Novem-
ber die einzelnen Sparten des öf-
fentlichen Wettbewerbs ausgetra-
gen. Die Musikerinnen und Musi-
ker nahmen an 78 Wertungen teil.
54-mal wurde der 1. Preis, 20-mal
der 2. Preis und viermal der 3.
Preis vergeben.
Einige Preisträgerinnen und Preis-

träger stellten jetzt im Rahmen
eines Konzertes nochmals ihr gro-
ßes musikalisches Können unter
Beweis.
Die stellvertretende Landrätin des
Rhein-Sieg-Kreises, Notburga
Kunert, die auch stellvertretende
Schirmherrin des Wettbewerbs
„Musizierender Rhein-Sieg-
Kreis“ ist, überreichte gemein-
sam mit Herrn Theo Thiemann,
stellvertretender Leiter Firmen-
kunden der Regionalfiliale Bad
Honnef der Kreissparkasse Köln,
die Urkunden und Preise.
„Hier sind immer wieder Leistun-
gen anzutreffen, die nahe an den
Profibereich heranreichen. Trotz-
dem stehen im Vordergrund die
Freude an der Musik und das

gemeinsame Musizieren. Es ist
beruhigend, dass es in Zeiten von
Smartphones und Musik-Down-
loads auch anders geht. Nämlich:
Mit viel Leidenschaft selbst Mu-
sik machen!“, mit diesen Worten
lenkte die stellvertretende Land-
rätin Notburga Kunert in ihrem
Grußwort den Blick auf das Enga-
gement und die besonderen Leis-
tungen der Musikerinnen und
Musiker des Preisträgerkonzerts.
Veranstalter des traditionsreichen
Abschlusskonzerts ist die Arbeits-
gemeinschaft der Musikschulen
im Rhein-Sieg-Kreis. Sie bietet
auch im Rahmen des Wettbewerbs
in jedem Jahr Orientierungswett-
bewerbe an. Hierbei können die
Musikerinnen und Musiker ihr
Können in einer Wettbewerbssi-
tuation unter Beweis stellen.
Der musikalische Wettbewerb
wird durch die Kreissparkasse
Köln finanziert.
Eine besondere Neuerung gibt es
in diesem Jahr: „Der Musizieren-
de Rhein-Sieg-Kreis“ löst die
„Musizierende Jugend im Rhein-
Sieg-Kreis“ ab. Anlass der Umbe-

nennung des traditionsreichen
Wettbewerbs ist seine Öffnung
auch für erwachsene Musiker-
innen und Musiker. Der um die
altersoffenen Sparten erweiterte
Wettbewerb soll das Unterrichts-
angebot in den Musikschulen bes-
ser abbilden. In der diesjährigen
Ausschreibung wurden die bisher
nur für Kinder und Jugendliche
angebotenen Sparten 1, 2 und 3
nun jeweils in a und b unterglie-
dert, sodass jetzt auch altersoffe-
ne Sparten angeboten werden.
Dieses sind die folgenden Spar-
ten:
1b1b1b1b1b..... Kleine Instrumental- und Vo-
kalensembles / offene Altersgrup-
pe (3-8 Personen) / Kammermusik
2b2b2b2b2b..... Große Instrumental- und Vo-
kalensembles / offene Altersgrup-
pe / Orchester (ab 9 Personen)
3b.3b.3b.3b.3b. Duo (zwei beliebige Instru-
mente) / offene Altersgruppe
Die Sparte 4.Sparte 4.Sparte 4.Sparte 4.Sparte 4. Orientierungswett-
bewerb „Jugend musiziert“, bleibt
von den Änderungen unberührt,
da hier die Ausschreibung zum
bundesweiten Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ gilt.

Stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (4.Stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (4.Stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (4.Stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (4.Stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert (4.
Reihe links), unter anderem gemeinsam mit den Preisträgerinnen undReihe links), unter anderem gemeinsam mit den Preisträgerinnen undReihe links), unter anderem gemeinsam mit den Preisträgerinnen undReihe links), unter anderem gemeinsam mit den Preisträgerinnen undReihe links), unter anderem gemeinsam mit den Preisträgerinnen und
Preisträgern des Wettbewerbs „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“.Preisträgern des Wettbewerbs „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“.Preisträgern des Wettbewerbs „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“.Preisträgern des Wettbewerbs „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“.Preisträgern des Wettbewerbs „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“.
Foto: Hans Peter HerkenhöhnerFoto: Hans Peter HerkenhöhnerFoto: Hans Peter HerkenhöhnerFoto: Hans Peter HerkenhöhnerFoto: Hans Peter Herkenhöhner
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Wo das Handwerk gelebt wird
Anzeige

Josef und Florian FuhsJosef und Florian FuhsJosef und Florian FuhsJosef und Florian FuhsJosef und Florian Fuhs

Seit über 70 Jahren wird im Fa-
milienbetrieb in Swisttal Hei-
merzheim das Handwerk gelebt
und gepflegt. 1950 wurde der
Betrieb gegründet. Heute befin-
det er sich bereits in der dritten
Generation. Während der Flut-
katastrophe im Sommer 2021
wurde der gesamte Betrieb voll-
ständig zerstört. Doch Aufgeben
und den Betrieb nicht wieder
aufzubauen, kam weder für Jo-
sef Fuhs noch für den jungen
Meister Florian Fuhs in Frage.
Die neuen Räumlichkeiten sind
jüngst komplett fertig gestellt
worden, am alten Standort nur
ein wenig verkleinert. Seine
Dienste vom Bodenbelag bis zur
Polsterung bietet der Betrieb
hier weiterhin erfolgreich an.
Für sein Durchhaltevermögen,
auch in schwierigen Zeiten,
wurde das Unternehmen im
September dieses Jahres durch
die Kreishandwerkerschaft
Bonn-Rhein-Sieg zum Hand-
werksbetrieb des Jahres ausge-

zeichnet. Sie hätten, so die Lauda-
toren, besondere Verdienste im
Bereich der Nachhaltigkeit erken-
nen können. Der Betrieb habe so
außergewöhnliche Widerstands-
kraft bewiesen, auch unter un-
günstigen Bedingungen.
Zuverlässigkeit und Meisterqua-
lität sind nur zwei der vielen Zu-
taten, aus denen das Erfolgsge-
heimnis der Familie Fuhs besteht.
Sowohl bei der Restauration alter
Möbel mit einem neuen Polster
als auch frischen Ideen für eine
neue Einrichtung werden die Kun-
den bei Raumausstattung Fuhs
fündig. Langjährige Erfahrung
wird hier mit Kreativität verbun-
den, um für jeden Kunden ein in-
dividuelles Zuhause mit Wohlfühl-
atmosphäre zu schaffen. Neben
der Polsterei sind Deko- und Gar-
dinenstoffe sowie das dafür not-
wendige Zubehör das Kernge-
schäft. Außerdem bietet der Be-
trieb Markisen sowie praktische
Schutzlösungen für Fenster und
Türen gegen Insekten an (svs).

Raumausstattung Fuhs aus Swisttal-
Heimerzheim als Handwerksbetrieb des
Jahres 2023 ausgezeichnet



Wir in Swisttal | 24. Jahrgang | Nr. 26 | Samstag, 23. Dezember 2023 | Kw 51 | Rautenberg Media 29



Wir in Swisttal | 24. Jahrgang | Nr. 26 | Samstag, 23. Dezember 2023 | Kw 51 | wir-in-swisttal.de/e-paper30

Gottesdienstordnung
für den Seelsorgebereich Swisttal
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 1. 1. 1. 1. 1. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, N e u j a h r,
Hochfest der Gottesmutter Maria
18 Uhr - Bu, Hl. Messe
18 Uhr - Hei, Hl. Messe
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Dienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. Januar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe (kfd)
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. Januar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18 Uhr - Hei, Eucharistische
Andacht und Barmherzigkeitsro-
senkranz
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe der

15 Uhr - Bu, Beichte
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15.30 Uhr - Od, Beichte u.
Anbetung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
(mit Sternsingern)
17 Uhr - Oll, Hl. Messe
(mit Sternsingern)
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
(mit Sternsingern)
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 7. 7. 7. 7. 7. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,,
 Taufe des Herrn
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
(mit Sternsingern)

Frauengemeinschaft
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
19.30 Uhr - Bu, Hl. Messe der
Frauengemeinschaft
Donnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. Januar
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 5. 5. 5. 5. 5. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,,
Herz-Jesu-Freitag
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
(Herz-Jesu-Andacht)
17.30 Uhr - Od,
Barmherzigkeitsrosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
(Herz-Jesu-Andacht)
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 6. 6. 6. 6. 6. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,,
Erscheinung des Herrn

9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
(mit Sternsingern)
10 Uhr - Od, Hl. Messe
(mit Sternsingern)
10.30 Uhr - Hei, Familienmesse
(mit Sternsingern)
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
(mit Sternsingern)
Montag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. Januar
10 Uhr - Mo, Wortgottesdienst
(Kita St. Nikolaus)
16.15 Uhr - Hei, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Hei, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe II
Dienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. Januar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8 Uhr - Bu, Schulgottesdienst
(2. Schuljahr)
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
8.45 Uhr - Bu, Schulgottesdienst
(1. Schuljahr)
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
10 Uhr - Bu, Schulgottesdienst
(3. Schuljahr)
10.45 Uhr - Bu, Schulgottesdienst
(4. Schuljahr)
16.15 Uhr - Bu, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Bu, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe II
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. Januar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. Januar
10.30 Uhr - Bu, Hl. Messe
(Stella Vitalis)
16.15 Uhr - Od, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Od, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe II
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
Freitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. Januar
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Samstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. Januar
16 Uhr - Od, Taufe (kleine Kirche)
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Oll VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 14. 14. 14. 14. 14. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, 2. Sonntag
im Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
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11 Uhr - Bu, Hl. Messe
Dienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. JanuarDienstag, 16. Januar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. JanuarMittwoch, 17. Januar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. JanuarDonnerstag, 18. Januar
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
19 Uhr - Od, Taizé-Andacht
(Dietrich Bonhoeffer Haus)
Freitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. JanuarFreitag, 19. Januar
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Samstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. JanuarSamstag, 20. Januar
14.30 Uhr - Oll, Taufe
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15.30 Uhr - Od, Beichte u.
Anbetung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Oll, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, 3. Sonntag
im Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe (Patronat)
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Patronatsmesse
der St. Sebastianus -
St. Kunibertus Schützenbruder-
schaft 1515 e.V.
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
11.30 Uhr - Hei, Taufe
18 Uhr - Od, Ökumenischer Got-
tesdienst mit Neujahrsempfang
(Dietrich Bonhoeffer Haus)
Dienstag, 23. JanuarDienstag, 23. JanuarDienstag, 23. JanuarDienstag, 23. JanuarDienstag, 23. Januar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 24. JanuarMittwoch, 24. JanuarMittwoch, 24. JanuarMittwoch, 24. JanuarMittwoch, 24. Januar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 25. 25. 25. 25. 25. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,,
Bekehrung
des Hl. Apostels Paulus
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
Freitag, 26. JanuarFreitag, 26. JanuarFreitag, 26. JanuarFreitag, 26. JanuarFreitag, 26. Januar
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Samstag, 27. JanuarSamstag, 27. JanuarSamstag, 27. JanuarSamstag, 27. JanuarSamstag, 27. Januar
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15.30 Uhr - Od, Beichte u.
Anbetung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Lu, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 28. 28. 28. 28. 28. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, 4. Sonntag
im Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe (Karneval)

9.30 Uhr - Oll, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
Montag, 29. JanuarMontag, 29. JanuarMontag, 29. JanuarMontag, 29. JanuarMontag, 29. Januar
16.15 Uhr - Hei, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Hei, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
Dienstag, 30. JanuarDienstag, 30. JanuarDienstag, 30. JanuarDienstag, 30. JanuarDienstag, 30. Januar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
16.15 Uhr - Bu, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Bu, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe II
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 31. JanuarMittwoch, 31. JanuarMittwoch, 31. JanuarMittwoch, 31. JanuarMittwoch, 31. Januar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag, 1. FebruarDonnerstag, 1. FebruarDonnerstag, 1. FebruarDonnerstag, 1. FebruarDonnerstag, 1. Februar
16.15 Uhr - Od, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe I
17.30 Uhr - Od, Weggottesdienst
der Kommunionkinder Gruppe II
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 2. 2. 2. 2. 2. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, Darstellung
des Herrn - Lichtmess
9 Uhr - Bu, Hl. Messe (Kerzenwei-
he / Herz-Jesu-Andacht)
11 Uhr - Bu, Taufe
17.25 Uhr - Od,
Barmherzigkeitsrosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
(Herz-Jesu-Andacht)
Samstag, 3. FebruarSamstag, 3. FebruarSamstag, 3. FebruarSamstag, 3. FebruarSamstag, 3. Februar
14.30 Uhr - Lu, Taufe
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15.30 Uhr - Od, Beichte u.
Anbetung des Allerheiligsten
17 Uhr - Bu, VAM (Blasiussegen)
17 Uhr - Oll, VAM (Blasiussegen/
Kerzenweihe)
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM (Karneval /
Blasiussegen u. Kerzenweihe)
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 4. 4. 4. 4. 4. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,,
5. Sonntag im Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
(Blasiussegen / Kerzenweihe)
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Familienmesse
(Karnevalsmesse)
10.30 Uhr - Hei, Familienmesse
(Karnevalsmesse / Blasiussegen
u. Kerzenweihe)
11 Uhr - Mo,
Hl. Messe (Blasiussegen)

Bu = St. Katharina, Dü = Kapelle
St. Katharina, Dünstekoven, Hei
= St. Kunibert, Lu = St. Petrus
und Paulus, Ludendorf, Mie = St.
Georg, Mo = St. Nikolaus, Möm
= Kapelle St. Maria v. d. Immer-
währenden Hilfe, Od = St. Petrus
und Paulus, Oll = St. Martinus,
Str = St. Antonius
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Service
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info@rbs-bonn.de · www.rbs-bonn.de
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Graue-Flecken-Förderung:
Rhein-Sieg-Kreis erhält in
Berlin Förderbescheid
Rhein-Sieg-Kreis (hei)Rhein-Sieg-Kreis (hei)Rhein-Sieg-Kreis (hei)Rhein-Sieg-Kreis (hei)Rhein-Sieg-Kreis (hei) - Nach der
Entscheidung des Rates der Ge-
meinde Neunkirchen-Seelscheid
den Eigenanteil für die Graue-Fle-
cken-Förderung zum Glasfaser-
ausbau aufbringen zu wollen, wird
der Rhein-Sieg-Kreis am heutigen
Dienstag, 12. Dezember 2023, in
Berlin von Volker Wissing, Bun-
desminister für Verkehr und Digi-
tales, offiziell den Förderbescheid
des Bundes für die acht teilneh-
menden Kommunen im Rhein-
Sieg-Kreis entgegennehmen. Dies
sind Eitorf, Lohmar, Neunkirchen-
Seelscheid, Windeck, Bad Honnef,
Königswinter, Rheinbach und
Swisttal.
Eingeladen sind alle Landkreise
oder kreisfreien Städte, die auf-
grund ihrer Größe beziehungswei-
se aufgrund des Fördervolumens
hervorstechen und einen wesent-
lichen Anteil tragen am Ausbauziel
der Gigabitförderung 2.0 bis 2030.
Das Fördervolumen im Rhein-Sieg-
Kreis beträgt rund 76 Millionen
Euro. Mit insgesamt 38 Millionen
Euro fördert der Bund den Glasfa-
serausbau der acht am Graue-Fle-
cken-Förderprogramm teilneh-
menden Kommunen im Kreis.
Im nächsten Jahr 2024 wird ein
Ausschreibungsverfahren an die
Telekommunikationsunterneh-
men beginnen und ein Antrag auf
endgültige Förderhöhe mit den
ermittelten genauen Kosten ge-
stellt werden.
Im Rhein-Sieg-Kreis werden rund
insgesamt 7.000 ausbaufähige
Adressen von der Graue-Flecken-
Förderung betroffen sein.

Der Rhein-Sieg-Kreis hatte sich
im Benehmen mit den neunzehn
kreisangehörigen Kommunen und
in Abstimmung mit der Bezirksre-
gierung Köln dafür eingesetzt,
dass die Kommunen ihre jeweili-
gen Eigenanteile über einen Zeit-
raum von sieben Jahren und zwar
beginnend erst bei Projektende
dem Rhein-Sieg-Kreis zurückzah-
len müssen.
Diese Regelung des Kreises, ge-
meinsam mit der Konferenz der
Hauptverwaltungsbeamten, also
mit den Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern getroffen, soll
dazu dienen, die Haushaltsbelas-
tungen der Kommunen zu verrin-
gern. Hintergrund des Verfahrens
ist, dass einzelne Kommunen die
Eigenanteile nur unter großen
Schwierigkeiten finanzieren kön-
nen.
Bei der Förderung wird zwischen
finanzstarken und finanzschwa-
chen Kommunen unterschieden.
Das heißt, 50 Prozent übernimmt
grundsätzlich der Bund, die wei-
teren 50 Prozent teilen sich die
Länder und Kommunen auf. In
Nordrhein-Westfalen übernimmt
das Land 30 Prozent bei finanz-
starken Kommunen, und 40 Pro-
zent bei finanzschwachen Kom-
munen.
Am 5. Oktober hatte der Rhein-
Sieg-Kreis den mit den acht Kom-
munen vereinbarten Antrag ein-
gereicht und am 29. November
den vorläufigen Förderbescheid
des Bundes in Höhe von 38 Millio-
nen Euro erhalten.
12.12.2023/413
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Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, 

zufriedenes Jahr 2024.

Im neuen Jahr sind wir in Sachen 
Dach wieder für Sie da. 

Ihre Familie Sahm mit Team 

Kölner Str. 43 | 53919 Weilerswist  | Tel. 02254 23 46 | info@sahm-bedachungen.de
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Kinder schmücken Baum bei Fa. Specht

Von den Kindern schön geschmückt: der Weihnachtsbaum im Foyer derVon den Kindern schön geschmückt: der Weihnachtsbaum im Foyer derVon den Kindern schön geschmückt: der Weihnachtsbaum im Foyer derVon den Kindern schön geschmückt: der Weihnachtsbaum im Foyer derVon den Kindern schön geschmückt: der Weihnachtsbaum im Foyer der
Fa. Specht Foto CSHFa. Specht Foto CSHFa. Specht Foto CSHFa. Specht Foto CSHFa. Specht Foto CSH

Thomas Mahlberg (li) und Christian Jakobs führen durch die SchreienereiThomas Mahlberg (li) und Christian Jakobs führen durch die SchreienereiThomas Mahlberg (li) und Christian Jakobs führen durch die SchreienereiThomas Mahlberg (li) und Christian Jakobs führen durch die SchreienereiThomas Mahlberg (li) und Christian Jakobs führen durch die Schreienerei
Foto CSHFoto CSHFoto CSHFoto CSHFoto CSH

Das fertige Werk: eine stattliche Roboter-ArmeeDas fertige Werk: eine stattliche Roboter-ArmeeDas fertige Werk: eine stattliche Roboter-ArmeeDas fertige Werk: eine stattliche Roboter-ArmeeDas fertige Werk: eine stattliche Roboter-Armee
Foto CSHFoto CSHFoto CSHFoto CSHFoto CSH

Das hat schon eine lange Traditi-
on. Seit rund 25 Jahren basteln
Kinder des Kinderheims Maria im
Walde fantasievollen Weihnachts-
schmuck und dekorieren damit
eine große Tanne bei der Fa.
Specht GmbH. Das Team der Fa.
Specht freut sich jedes Jahr auf
diese Aktion. Die Idee stammt von
der Ehefrau des langjährigen Ge-
schäftsführers Hans-Georg von
Goscinski. Eine schöne Aktion, die
auch seine Nachfolger Thomas
Mahlberg und Christian Jakobs,
die heutigen Geschäftsführer der
Fa. Specht gerne fortsetzen. „Das
ist eine wirklich schöne Sache,
nicht nur für die Kinder, sondern
auch für uns. Wir behalten diesen
langjährigen Brauch daher sehr
gerne bei“, sagte Thomas Mahl-
berg.
Die Umsetzung ist stets ein klei-
nes Ritual. Den Baum und die Ker-
zen organisiert die Fa. Specht, für
den festlichen Schmuck sorgen
die Kinder. Begonnen werden die
Bastelarbeiten schon im Novem-
ber. Und die Kinder haben immer
neue kreative Ideen. Mal sind es
aus buntem Filz fabrizierte Weih-
nachtssterne, mal kunstvoll be-
malte Blumentöpfchen, aus de-
nen kleine Glocken gestaltet wer-
den, mal werden Streichholz-
schachteln mit glitzerndem Papier
in kleine Geschenkpakete ver-
wandelt. In diesem Jahr hatten
sich die Kinder für etwas ganz
anderes entschieden: statt Glit-
zer und BlingBling gab es nahezu
minimalistischen Schmuck, der

aber nicht weniger weihnachtlich
und dekorativ ausfiel: aus simp-
len Eisstielen hatten sie eine Men-
ge Sterne, Triangeln und stilisier-
te Tannenbäume geklebt. Mit
bunter Farbe und Steinchen ver-
ziert ergaben sie ein cooles Er-
gebnis mit einem stilvollen Ge-
samtbild
Der schöne Abschluss der Aktion
war der Tag des Baumschmü-
ckens. Stolz betrachten die Kin-
der das fertige Werk. Farbenfroh
und fantasievoll geschmückt, so
ziert die stattliche Tanne jetzt
die Ausstellungshalle der Fa.
Specht Bevor es an die verdiente

Bescherung ging, wartete noch
eine knifflige Aufgabe auf sie.
Schreiner Stephan Schnuphase
hatte sich wieder etwas Beson-
deres einfallen lassen. In der gro-
ßen Schreinerei konnten die Kids
selbst Hand anlegen und kreativ
werden. Dafür lagen Holzrohling,
Nägel und Werkzeug bereit. Die
Aufgabe war nicht ganz einfach:
aus vielen Einzelteilen sollte ein
Roboter gebastelt werden. Das
erforderte einiges an Geschick
und Hilfestellung. Da mussten
Teile präzise zusammengefügt
und eine Menge Nägel einge-
klopft werden, Heftzwecken

wurden zu Augen und Schrauben
zu Empfangssensoren. Am Ende
klappte alles und eine stattliche
Armee von Robotern bevölkerte
den Arbeitstisch.: „Das war
cool“, meinte einer der kleinen
Besucher.
Klar, dass so viel Mühe auch be-
lohnt wird. Thomas Mahlbergs
bedankte sich bei den Kindern mit
einem Korb voll Naschereien und
einer stattlichen Spende. Über
deren Verwendung dürfen die Kin-
der selbst entscheiden. Mal wird
gespart für die Ferien, mal wird
ein besonders schöner Ausflug
damit finanziert, mal werden neue
Gegenstände zum Spielen oder
für´s Camping angeschafft. Immer
kommt das Geld unmittelbar den
Kindern zugute. In diesem Jahr
wird es vielleicht ein gemeinsa-
mer Ausflug in´s Phantasialand
werden.
„Die Aktion macht uns allen nicht
nur viel Freude, sie hat auch ei-
nen echten erzieherischen Wert“,
meint Thomas Mahlberg. „Denn
die Kinder haben sich ihre Beloh-
nung redlich erarbeitet.“
Auch die begleitenden Erziehe-
rinnen des Kinderheimes Maria
im Walde sind von der Aktion sehr
angetan. „Die Gestaltung des Ad-
vents als besinnlichste Zeit des
Jahres hat bei uns einen besonders
hohen Stellenwert“, sagten sie.
„Und da hat das Baumschmücken
bei der Fa. Specht auch für uns
Tradition und gehört einfach
dazu.“
CSH
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Garagentore
+  Komfortable und sichere Lösungen

+  Optimale Raumnutzung

+  Montagefreundlich und wartungsarm

Specht GmbH  |  Christian-Lassen-Str. 16, 53117 Bonn  |  Tel. 0228 67 91 67  |  info@spechtgmbh.com

www.spechtgmbh.com

Große Ausstellung
Mo. – Do.  07.30 – 17.30 Uhr
Fr.  07.30 – 16.00 Uhr
Sa.  10.00 – 13.00 Uhr

Sammeln, tauschen und viel Spaß haben
SSV Heimerzheim und REWE Dugandzic starten Sticker-Album

In Zusammenarbeit mit Sticker-
stars und REWE Dugandzic hat
der SSV Heimerzheim 1925 e. V.
etwas ganz Besonderes ausge-
dacht: Pünktlich zur 950-Jahr-Fei-
er von Heimerzheim und vor dem
100-jährigen Vereinsjubiläum
2025 präsentiert der Verein sein
Sticker-Album.
Am 9. Dezember fand vor dem
Geschäft am Metternicher Weg in
Heimerzheim die Kick-off-Veran-
staltung für die Aktion statt. Bis
Mitte Februar 2024 kann man das
Sammelalbum und die Sticker-
Packs bei REWE Dugandzic kau-
fen.
Ziel der Aktion ist es, nicht nur
den Zusammenhalt im Verein zu
fördern und für die Kinder eine
Attraktion zu bieten. Sie soll auch

die Verbundenheit zu Heimerz-
heim stärken und die Sportange-
bote bekannter machen. Von
„Zumba für Kids“ bis zu „Senio-
ren fit und mobil“ bietet der Ver-
ein eine breite Palette von Sport-
arten für Jung und Alt. Die Zumba-
Kids zeigten unter der Leitung von
Sandra Kirchartz-Seif begeistert
ihre Choreografien.
„Was ist das für eine grandiose
Idee! Ich habe noch nie gehört,
dass ein Verein das macht, das ist
toll“, so Bürgermeisterin Petra
Kalkbrenner, die sich als großer
Fan von Sammelalben outete. „Ich
glaube, das wird ein toller Erfolg
werden“, so die Bürgermeisterin.
Hermann Menth, Ortsvorsteher
von Heimerzheim, wünschte vor
allem allen Kindern im Verein viel

Spaß und Erfolg beim Sam-
meln. Er sei gespannt, wer als
erster sein Album komplett haben
werde.
Die Kinder ließen sich das nicht
zweimal sagen und stürmten die
Kassen im Markt, um sich ihr Al-
bum und reichlich Sticker-Packs
zu besorgen. Rund 120 Alben wur-
den schon am ersten Tag gekauft.
Das Orga-Team um Torsten Scha-
efer, Heinrich Wölk und Frank Hof-
mann bedankte sich vor allem
beim Heimerzheimer REWE-Markt
und Daniel Dugandzic, bei Sticker-
stars/SchickBox und bei den Spon-
soren Glas Merten, Bäckerei
Schneider, Malermeister Tais, Sla-
te Lite Rheinbach, Cool 2 Drive
und Allianz Alexander Friedrich
herzlich für die Unterstützung.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 06. Januar 2024Samstag, 06. Januar 2024Samstag, 06. Januar 2024Samstag, 06. Januar 2024Samstag, 06. Januar 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
29.12.2023 um 10 Uhr29.12.2023 um 10 Uhr29.12.2023 um 10 Uhr29.12.2023 um 10 Uhr29.12.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
TiereTiereTiereTiereTiere

PferdePferdePferdePferdePferde
Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle TTTTTierierierierier-----
FotografieFotografieFotografieFotografieFotografie

www.petram-fotografie.de,
Tel. 0175/5105310

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac
Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H! Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung.
Tel.: 01634623963 Hr. Braun! Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot. Hygienevorschriften vorhanden



Wir in Swisttal | 24. Jahrgang | Nr. 26 | Samstag, 23. Dezember 2023 | Kw 51 | Rautenberg Media 37

Tierheim u.
Tierschutzverein Kreis
Ahrweiler e. V.
Brienne

Zusammen mit vielen anderen
Kaninchen wurde Brienne gefun-
den. Wahrscheinlich wurde sie
ausgesetzt, denn scheinbar hat
sie niemand vermisst.
Jetzt sucht sie ein neues, schönes
Zuhause. Da sie im Tierheim fri-
sches Grünfutter, Heu und genug
Platz kennengelernt hat, möchte
Brienne das in ihrem neuen Zu-
hause auch gerne haben.

Zusätzlich braucht sie, wie alle Ka-
ninchen, noch mindestens einen
Artgenossen. Mehr Infos über Bri-
enne gibt es hier: www.tierheim-
remagen.de. Blankertshohl 25,
53424 Remagen. Tel. 02642/21600.
Spendenkonten: Tierheim u. Tier-
schutzverein Kreis Ahrweiler e. V.,
KSK Ahrweiler IBAN DE14 5775
1310 0000 4107 87 + VoBa IBAN
DE74 5776 1591 0201 8159 00.
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

KinderärztlicherKinderärztlicherKinderärztlicherKinderärztlicherKinderärztlicher
BereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienst

116 117116 117116 117116 117116 117
KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser

Universitätskliniken,
Venusberg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum
Bonn/Rhein-Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik
für Kleintiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pferde
Aggertal, Lohmar-Wahlscheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10

Selbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-Kontaktstelle
Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstr. 1 |
53842 Troisdorf
Telefon 02241 94 99 99
Montag und Mittwoch
9 - 14 Uhr
Donnerstag 13 - 18 Uhr

Samstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. Dezember
Martin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-Apotheke
Hauptstr. 19, 53359 Rheinbach, 02226/3445

Sonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. Dezember
TTTTTurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekeeeee
Martinstr. 20, 53359 Rheinbach, 02226/3577

Montag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. Dezember
Christophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-Apotheke
Hauptstr. 39, 53340 Meckenheim, 02225/2670

Dienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. Dezember
Michaelis-ApothekeMichaelis-ApothekeMichaelis-ApothekeMichaelis-ApothekeMichaelis-Apotheke
Dorfplatz 6, 53340 Meckenheim, 02225/6715

Mittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. Dezember
Die Max & Moritz Die Max & Moritz Die Max & Moritz Die Max & Moritz Die Max & Moritz ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Edisonallee 2, 53125 Bonn, 0228/258500

Donnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Neuer Markt 11, 53340 Meckenheim, 02225/12555

Freitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. Dezember
HimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroderHimmeroder-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Polligsstr. 23, 53359 Rheinbach, 02226/911882

Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstr. 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Lindenplatz 1-2, 53359 Rheinbach, 02226/2470

Montag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. Januar
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApotheke am Campuse am Campuse am Campuse am Campuse am Campus
Christian-Schäfer-Straße 10, 53881 Euskirchen, 02255 1209

Dienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. Januar
FFFFFrohnhof rohnhof rohnhof rohnhof rohnhof ApothekApothekApothekApothekApotheke Dre Dre Dre Dre Dr..... Br Br Br Br Braunaunaunaunaun
Frohngasse 1, 53913 Swisttal-Heimerzheim, 02254/7204

Mittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. Januar
PPPPPost-Apothekost-Apothekost-Apothekost-Apothekost-Apothekeeeee,,,,, Oststr Oststr Oststr Oststr Oststr..... 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
53879 Euskirchen, 02251/779660

Donnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. Januar
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Str. 17, 53359 Rheinbach, 02226 - 916630

Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
Engel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-ApothekeEngel-Apotheke
Rochusstr. 192, 53123 Bonn, 0228/622618

Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
Behring Behring Behring Behring Behring ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Essiger Str. 1-3, 53913 Swisttal, 02255/94400

(Angaben ohne Gewähr)

und nach Vereinbarung
Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige TTTTTeilhabeeilhabeeilhabeeilhabeeilhabe-----
Beratung Rhein Sieg (EUTB)Beratung Rhein Sieg (EUTB)Beratung Rhein Sieg (EUTB)Beratung Rhein Sieg (EUTB)Beratung Rhein Sieg (EUTB)

Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstraße 1 /
Sieglarer Straße 100
(barrierefrei)
53842 Troisdorf
02241 2014296
teilhabeberatung-rhein-
sieg@paritaet-nrw.org
Offene Sprechstunde:
dienstags 10 bis 13 Uhr und
individuelle Beratungstermine
nach Vereinbarung
Diese Angebot richtet sich
an Menschen
mit Beeinträchtigungen.

Kontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Rhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-Kreis

Landgrafenstraße 1,
Troisdorf
02241 49 39 301
pflegeselbsthilfe-rhein-
sieg@paritaet-nrw.org
Dies ist ein Angebot
für pflegende Angehörige.
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